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1 Aufstellungsverfahren 

1.1 Aufstellungsbeschluss 

Der Gemeinderat der Gemeinde Aitrach hat in seiner Sitzung vom ........................ die Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften 
"Großflächige Photovoltaikanlage Mooshausen/Haslacher Straße" beschlossen und am 
........................ ortsüblich bekanntgemacht. 

1.2 Verfahrensart 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird im Regelverfahren in Verbindung mit § 12 
BauGB mit den Verfahrensschritten nach § 3 Abs. 1/§ 4 Abs. 1 BauGB und § 3 Abs. 2/§ 4 
Abs. 2 BauGB aufgestellt. Für das Plangebiet besteht ein Vorhaben- und Erschließungsplan 
(Teil D), der gemäß § 12 Abs. 3 BauGB Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes wird, in welchem das Bauvorhaben im Detail festgelegt wird. Ein Umweltbericht nach 
§ 2a BauGB ist in der Begründung (Teil C) enthalten. 

1.3 Bebauungsplanvorentwurf 

In der Sitzung vom ............. beschloss der Gemeinderat dem Bebauungsplanvorentwurf 
zuzustimmen. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Form einer öffentli-
chen Auslegung des Bebauungsplanvorentwurfes in der Zeit vom ........................ bis ein-
schließlich ........................ im Rathaus/... der Gemeinde Aitrach statt. 

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde in der Zeit vom 
........................ bis einschließlich........................ Gelegenheit gegeben, zum Vorentwurf 
Stellung zu nehmen. 

1.4 Bebauungsplanentwurf 

In der Sitzung vom ........................ beschloss der Gemeinderat dem Bebauungsplanentwurf 
zuzustimmen (Billigungs- und Auslegungsbeschluss).  

Die öffentliche Auslegung wurde am ........................ ortsüblich bekanntgemacht. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes lag vom ........................ bis einschließ-
lich........................ in der ........................................................................ öffentlich aus. 

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde in der Zeit vom 
........................ bis einschließlich ........................ Gelegenheit zur Abgabe einer Stellung-
nahme gegeben. 

1.5 Satzungsbeschluss 

Der Gemeinderat der Gemeinde Aitrach hat am .................... den Bebauungsplan als Sat-
zung beschlossen. 
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2 Durchführungsvertrag 

Im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan regelt der zwischen der 
Gemeinde Aitrach und dem Vorhabenträger vereinbarte Durchführungsvertrag planungsre-
levante Sachverhalte im Hinblick auf die Durchführung des Vorhabens und seine Erschlie-
ßung. Der Durchführungsvertrag wird gemäß § 12 BauGB spätestens vor Satzungsbe-
schluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zwischen den Vertragsparteien abge-
schlossen. Grundlage des Durchführungsvertrages ist ein vom Vorhabenträger vorgelegter 
und mit der Gemeinde Aitrach abgestimmter Vorhaben-/Erschließungsplan (Teil D). Der 
Vorhabenträger ist zur Durchführung des Vorhabens bereit und in der Lage. Die Grund-
stücksverfügbarkeit ist nachgewiesen. 

3 Einfügung in die Bauleitplanung 

3.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Leutkirch/Aichstetten/Aitrach besitzt einen 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan (rechtsgültig mit Bekanntmachung vom 03. Dezem-
ber 2020). Das Plangebiet ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt und von wald- und landschaftsprägenden Gehölzflächen umge-
ben. Um zu verhindern, dass Waldflächen überplant werden, wurde von Kling Consult am 
18. August 2023 eine Geländehöhenaufnahme inklusive einer Vermessung der Bewuchs-
grenzen des angrenzenden Waldes durchgeführt und der Geltungsbereich an die Bewuchs-
grenzen angepasst.    

Unmittelbar nordöstlich an das Flurstück grenzt der Siedlungsbereich von Mooshausen. 
Zudem verläuft nördlich die Kreisstraße K7927. Östlich des Plangebietes innerhalb des 
Siedlungsbereichs von Mooshausen verläuft eine Hauptwasserleitung. Ebenfalls östlich 
des Plangebietes verläuft eine Bahnstrecke. Des Weiteren befindet sich südöstlich des 
Plangebietes eine Hochspannungsleitung 110kV, 20kV / § 14 LPlG. 

Die überbaubare Fläche des Plangebietes ist südöstlich, östlich, südlich, westlich und nord-
westlich von wald- und landschaftsprägenden Gehölzflächen umgrenzt. Innerhalb der öst-
lich und südöstlich angrenzenden Waldbestände befindet sich je ein amtlich kartiertes Bio-
top („Bäche mit Erlenwald W Mooshausen“, Biotop-Nr. 280264365614; „Buchenbestand W 
Mooshausen“ Biotop-Nr. 280264360081). Südlich innerhalb der wald- und landschaftsprä-
genden Gehölzflächen befindet sich ein Wasserlauf.  

Die beabsichtigte Nutzung als Sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung Photovoltaik 
nach § 11 BauNVO lässt sich nicht aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan entwi-
ckeln. Aufgrund dessen ist eine Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren 
im betreffenden Bereich erforderlich. 
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Abb. 1 Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan mit Legende 

3.2 Bebauungsplan 

3.2.1 Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Auf einer Teilfläche des Grundstücks mit der Flurnummer 135/1 (Flur 2) der Gemarkung 
Aitrach beabsichtigt der Grundstückseigentümer in Zusammenarbeit mit einem Projektent-
wickler eine PV-Anlage zu errichten. 

Zur Schaffung der baurechtlichen Zulässigkeit der PV-Anlage ist die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes erforderlich, da Freiflächenphotovoltaikanlagen außerhalb eines Korridors 
von 200 m entlang von Autobahnen oder zweigleisigen Schienenwegen nicht zu den im 
Außenbereich privilegierten Vorhaben des § 35 Abs. 1 BauGB zählen. Parallel dazu wird 
im Hinblick auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Flächennutzungsplan geän-
dert, sodass der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ist, vgl. § 8 Abs. 
2 BauGB. 
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Bei dem Plangebiet handelt es sich um bisher als Grünland genutzte Flächen im nordöstli-
chen Gemeindegebiet von Aitrach. 

3.2.2 Standortbegründung 

Die Gemeinde Aitrach will grundsätzlich im Interesse des Klimaschutzes einen Beitrag zur 
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung leisten. Neben Anla-
gen auf Gebäuden und versiegelten Flächen sollen daher auch PV-Freiflächenanlagen ge-
baut werden, da sich nur so die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien deutlich erhö-
hen lässt. Um die Nachfrage nach Flächen für den Bau von PV-Freiflächenanlagen steuern 
zu können, hat die Stadt Leutkirch mit den Gemeinden Aichstetten und Aitrach ein Prüf-
schema entwickelt, auf dessen Grundlage eine Auswahl über die Flächen getroffen werden 
kann, die für PV-Freiflächenanlagen in Frage kommen und auf denen die bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung von PV-Freiflächenanlagen geschaffen 
werden sollen. Das Prüfschema enthält einen Kriterienkatalog, der die geplanten Anlagen 
u.a. im Hinblick auf die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, Beeinträchtigung von 
Schutzgebieten, Ausgestaltung der Anlage und Abstandsregelungen bewertet. Mit dem 
„Leutkircher Prüfschema“ können sich interessierte Flächeneigentümer und Projektierer in 
regelmäßigen Abständen (aktuell im Zweijahresrhythmus) um die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes „bewerben“.  

Die Solarpark Wega GmbH & Co. KG (BayWa r.e. Solar Projects GmbH) hat am 03.08.2022 
einen entsprechenden Antrag auf die Aufstellung eines Bebauungsplans gestellt, welcher 
auf Grundlage des Leutkircher Prüfschemas befürwortet wurde.  

Maßgebliche Gründe für die Standortwahl sind unter anderem: 

• Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine landwirtschaftlich benachteiligte Fläche 
und damit um eine förderfähige Fläche im Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG). 

• Erschließungswege zum angrenzenden örtlichen/überörtlichen Verkehrsnetz sind be-
reits vorhanden und müssen nicht neu geschaffen werden. 

• Der Standort liegt im Außenbereich und ist südöstlich, südlich, westlich und nordwest-
lich durch Waldflächen vollständig abgeschirmt. Der Standort eignet sich daher vor al-
lem im Hinblick auf das Landschaftsbild in besonderem Maße für die Ansiedlung einer 
PV-Anlage. 

3.2.3 Lage 

Das Plangebiet befindet sich im nordöstlichen Gemeindegebiet von Aitrach, westlich des 
Siedlungsbereichs von Mooshausen. Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine intensiv 
landwirtschaftlich genutzte Fläche (teilweise Maisacker, teilweise Grünland). 

Nördlich an das Plangebiet angrenzend verläuft die Kreisstraße K7927, nordöstlich an-
grenzend befindet sich die Wohnbebauung „Am Hopfenberg“, welche topographisch ca. 6-
8 m tiefer als das Plangebiet liegt. Die PV-Anlage ist daher von der Wohnbebauung aus 
kaum einsehbar. 

Im Osten grenzt das Stadtgebiet der Stadt Memmingen an, welches sich bereits im Bun-
desland Bayern sowie in der Region Donau-Iller befindet. 
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4 Bestand innerhalb und außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 

4.1 Geländebeschaffenheit 

Für das Plangebiet wurde eine vermessungstechnische Geländehöhenaufnahme erstellt. 
Das Plangebiet weist ein durchschnittliches West-Ost-Gefälle von 11 m auf, von Nord nach 
Süd verläuft das Relief unregelmäßig. Im südwestlichen Teil steigt das Gelände vorerst um 
rd. 3 m, fällt danach jedoch wieder um rd. 3 m. Im nordöstlichen Teil kann ein Nord-Süd-
Gefälle von durchschnittlich 4 m, anschließend eine Nord-Süd-Steigung um durchschnitt-
lich 2,5 m beobachtet werden. Der topographisch niedrigste Punkt befindet sich im Nord-
osten bei rd. 604,25 m NHN, der topographische höchste Punkt befindet sich im Südwesten 
bei rd. 621 m. Im Süden des Plangebietes ist aufgrund der topografischen Ausprägung eine 
Art „Tal“ vorhanden. 

4.2 Bestand innerhalb 

Beim Plangebiet handelt es sich laut des Energieatlas Baden-Württemberg um landwirt-
schaftlich benachteiligte Flächen. Bisher wurde das Plangebiet intensiv landwirtschaftlich 
(Grünland/Maisacker) genutzt. Das bebaubare Plangebiet ist baum- und strauchfrei. Es um-
fasst eine Teilfläche des Grundstücks mit der Fl.-Nr. 135/1 (Flur 2) und hat eine Größe von 
ca. 10 ha. Der Geltungsbereich wurde an die im Rahmen der Vermessung festgestellten 
Bewuchsgrenzen des angrenzenden Waldes angepasst. Waldflächen werden nicht über-
plant.  

4.3 Bestand außerhalb 

Angrenzend an den Geltungsbereich befinden sich einige Forstbestände des Mooshauser 
Gemeindewaldes mit amtlich kartierten Biotopen („Bäche mit Erlenwald W Mooshausen“ 
280264365614; „Buchenbestand W Mooshausen 280264360081). Südlich angrenzend, in-
nerhalb des Forstbestands, verläuft zudem der Gießengraben (ID 6375), ein Nebenbach 
des Illerkanals. Unmittelbar östlich grenzt der Siedlungsbereich „Am Hopfenberg“ von 
Mooshausen an, unmittelbar nördlich verläuft die Kreisstraße K7927. Angrenzend an die 
Kreisstraße K7927 befindet sich ein festgesetztes Trinkwasserschutzgebiet des Landkrei-
ses Biberach (WSG-Nr-Amt 426145). Ca. 160 m östlich befindet sich eine Bahnanlage, ca. 
600 m östlich verläuft der Illerkanal. 

Östlich von Mooshausen beginnt das Gemeindegebiet der Stadt Memmingen (Bundesland 
Bayern/Region Donau-Iller) 

5 Vorgaben der Raumordnung/Landesplanung und Regionalplanung 

5.1 Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (LEP 2002) 

Die Gemeinde Aitrach im Landkreis Ravensburg ist im Landesentwicklungsprogramm Ba-
den-Württemberg (LEP2002) als ländlicher Raum im engeren Sinne dargestellt, welcher 
von ländlichem Raum im engeren Sinne umgeben ist, mit Leutkirch als nächstgelegenem 
Mittelzentrum und Ravensburg, Weingarten und Friedrichshafen als Mehrfach-Oberzent-
rum und Verdichtungsraum mit besonderer struktureller Prägung. 
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Das Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (LEP) enthält für das Plangebiet keine 
konkreten, flächenbezogenen Ziele der Landesplanung. Hinsichtlich der Errichtung von PV-
Anlagen sind folgende planungsrelevanten Ziele (Z) und Grundsätze (G) enthalten: 

• LEP 4.2.2 (Z): Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist auf einen sparsa-
men Verbrauch fossiler Energieträger, eine verstärkte Nutzung regenerativer Energien 
sowie auf den Einsatz moderner Anlagen und Technologien mit hohem Wirkungsgrad 
hinzuwirken. Eine umweltverträgliche Energiegewinnung, eine preisgünstige und um-
weltgerechte Versorgung der Bevölkerung und die energiewirtschaftlichen Vorausset-
zungen für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft sind sicherzustellen. 

• LEP 4.2.5 (G): Für die Stromerzeugung sollen verstärkt regenerierbare Energien wie 
Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie, Biomasse, Biogas und Holz sowie die Erd-
wärme genutzt werden. 

Die Ziele und Grundsätze der Landesplanung werden durch die vorliegende Bauleitplanung 
eingehalten. Insbesondere ermöglicht die Ausweisung eines Sondergebietes Photovoltaik 
eine verstärkte Nutzung der erneuerbaren Energien. 

5.2 Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 

5.2.1 Rechtskräftiger Regionalplan “ Bodensee-Oberschwaben (1996) 

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben besitzt einen Regionalplan (1996) in dem 
sich nördlich der Kreisstraße K7927 ein Wasserschutzgebiet in Planung befindet. 

Im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben (1996) werden keine konkreten naturschutz-
rechtlichen, planungsrelevanten Vorgaben genannt. 

5.2.2 Gesamtfortschreibung des Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 

Der Regionalplan Bodensee-Oberschwaben (1996) wird derzeit im Gesamten fortgeschrie-
ben. Die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung sind als sonstige Erfordernisse 
der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG) bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 1 ROG). In Aufstellung befindliche planerische Grunds-
ätze sind hingegen keine sonstigen Erfordernisse der Raumordnung und daher bei raum-
bedeutsamen Planungen oder Maßnahmen nicht zwingend zu berücksichtigen. 

Laut Gesamtfortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben ist der Geltungs-
bereich als ländlicher Raum im engeren Sinn dargestellt und beinhaltet keine naturschutz-
rechtlichen Vorgaben. Die Waldbestände in den Randgebieten des Plangebietes sind in der 
Gesamtfortschreibung als Vorranggebiet für besondere Waldfunktionen (Z) und als Erho-
lungswald (FVA 2018) der Stufe 1b dargestellt.  

In der Gesamtfortschreibung ist das geplante Wasserschutzgebiet der Karte 5 „Grundwas-
serschutz“ des Regionalplans (1996) nicht mehr vorhanden.  

Folgende standortbezogenen Festlegungen wurden für ländliche Räume im engeren Sinn 
getroffen: 

• Zu: 2.4.3 ländlicher Raum im engeren Sinne: 
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Die ökologisch besonders bedeutsamen und für die Umweltqualität des gesamten Lan-
des wichtigen Teile der großflächigen Freiräume des Ländlichen Raums i.e.S. sollen 
vor Beeinträchtigungen geschützt und planerisch in großräumigen, ökologisch wirksa-
men Zusammenhängen gesichert werden. Außerdem sollen die für Erholung und Tou-
rismus besonders geeigneten Freiräume erhalten und ihre landschaftliche Attraktivität 
als Grundlage der Erholungsfunktion und der wirtschaftlichen Entwicklung von Touris-
mus und Erholungswesen langfristig bewahrt werden (Plansätze 2.4.3.8 und 2.4.3.9). 

Folgende Ziele werden in der Gesamtfortschreibung des Regionalplans für Vorranggebiete 
für besondere Waldfunktionen (Biotopverbund/Erholung) genannt und betreffen daher die 
Randbereiche des Plangebietes: 

• 3.2.2 Z (1) Gem. den in PS 3.2.0 genannten allgemeinen Grundsätzen und Zielen, ins-
besondere zur Vernetzung von Waldlebensräumen, zur Sicherung von Wildtierkorrido-
ren und zur Er-haltung der Erholungsqualität des Waldes, sind im Regionalplan Vor-
ranggebiete für besondere Waldfunktionen festgelegt und in der Raumnutzungskarte 
dargestellt. 

• 3.2.2 Z (2) In den Vorranggebieten für besondere Waldfunktionen hat die Erhaltung 
bzw. Entwicklung eines naturnahen Waldbestandes Vorrang vor anderen Nutzungsan-
sprüchen. Ausgeschlossen sind daher alle Vorhaben und Planungen, die dieser Ziel-
setzung entgegenstehen. Darüber hinaus sind außerhalb der im Regionalplan für die 
Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe festgelegten Gebiete Veränderungen der Ge-
ländeoberfläche durch Abgrabung oder Aufschüttung ausgeschlossen. 

• 3.2.2 Z (3) Unter der Voraussetzung, dass keine Kernflächen bzw. Kernräume des Bi-
otopverbundsystems in Anspruch genommen werden, die Zweckbestimmung der Vor-
ranggebiete nach PS 3.2.0 in Verbindung mit PS 3.2.2 (1) nachweislich nicht gefährdet 
ist und keine weiteren Festlegungen des Regionalplans entgegenstehen, ist in Vor-
ranggebieten für besondere Waldfunktionen die Umwandlung des Waldbestandes in 
eine andere Art der Landnutzung (Waldumwandlung) nur zulässig - zur Errichtung 
standortgebundener baulicher Anlagen der Forstwirtschaft, - zur Errichtung baulicher 
Anlagen der waldbezogenen Erholungsnutzung von untergeordneter baulicher Ausprä-
gung, - zur Errichtung von Windenergieanlagen, - zur Errichtung sonstiger standortge-
bundener baulicher Anlagen der technischen Infrastruktur, wenn nachweislich keine 
zumutbaren Planungsalternativen an anderer Stelle bestehen, - zur Verbesserung der 
Kohärenz des regionalen Verbundsystems von Offenlandlebensräumen gem. PS 3.2. 

Für Photovoltaik-Vorhaben im Außenbereich sind keine konkreten Ziele und Grundsätze im 
Regionalplan Bodensee-Oberschwaben enthalten. Der Regionalplan enthält jedoch fol-
gende allgemeine Grundsätze in Bezug auf die Sicherung der Energieversorgung und 
Stromerzeugung aus regenerierbaren Energien: 

• 4.2.2 Z Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist auf einen sparsamen 
Verbrauch fossiler Energieträger, eine verstärkte Nutzung regenerativer Energien so-
wie auf den Einsatz moderner Anlagen und Technologien mit hohem Wirkungsgrad 
hinzuwirken. Eine umweltverträgliche Energiegewinnung, eine preisgünstige und um-
weltgerechte Versorgung der Bevölkerung und die energiewirtschaftlichen Vorausset-
zungen für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft sind sicherzustellen. 

• 4.2.5 G Für die Stromerzeugung sollen verstärkt regenerierbare Energien wie Wasser-
kraft, Windkraft und Solarenergie, Biomasse, Biogas und Holz sowie die Erdwärme 
genutzt werden. Der Einsatz moderner, leistungsstarker Technologien zur Nutzung 
regenerierbarer Energien soll gefördert werden. 
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Abb. 2 Auszug aus der interaktiven Karte zur Raumstruktur der Gesamtfortschreibung des 
Regionalplans Bodensee-Oberschwaben mit grobem Umriss des Plangebietes 
(gelb) 

5.2.3 Regionale Planhinweiskarte für Freiflächen-Photovoltaik 

In der regionalen Planhinweiskarte für Freiflächen-Photovoltaik der Region Bodensee-
Oberschwaben befindet sich das Plangebiet innerhalb der Flächenkulisse, in welcher PV-
Freiflächenanlagen grundsätzlich möglich sind. Hierbei handelt es sich um die Flächenku-
lisse mit dem geringsten Konfliktpotential. 
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Abb. 3 Auszug aus der regionalen Planhinweiskarte Freiflächen-Photovoltaik Region Bo-
densee-Oberschwaben 

5.3 Berücksichtigung in der Bauleitplanung 

Bei PV-Anlagen handelt es sich um atypische Baugebiete. Das Plangebiet wird nicht ver-
siegelt. Die Solarmodule können nach der Betriebszeit rückstandslos entfernt werden. Zu-
dem wird das Plangebiet wird durch eine Extensivierung des Grünlands naturschutzfachlich 
aufgewertet. Durch die Angliederung an ein Waldgebiet, die Standortwahl in einem förder-
fähigen Gebiet im Sinne des EEG und die im Norden und Nordosten des Plangebietes 
vorgesehene Eingrünung wird die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes geringgehalten. 
Die geplante PV-Anlage trägt zur Sicherung der Energieversorgung und Stromerzeugung 
aus regenerierbaren Energien bei.  

Durch die Nutzung einer Fläche innerhalb der Flächenkulisse mit dem geringsten Konflikt-
potential gemäß den regionalen Planhinweiskarten wird zudem eine Fläche genutzt, die 
aus regionalplanerischer Sicht für die PV-Nutzung prädestiniert ist. 

Der Einsatz von mineralischen/organischen Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln wird 
im Bebauungsplan untersagt, sodass es auch insofern nicht zu einer möglichen Belastung 
des Grundwassers kommt. Im Bebauungsplan wird zudem darauf hingewiesen, dass zur 
Reinigung der PV-Module ausschließlich Wasser ohne Zusätze verwendet werden darf.  
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Insgesamt ist die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes „PV-Freiflächenanlage“ am 
geplanten Standort nach Einschätzung der Gemeinde Aitrach mit den Vorgaben der Raum-
ordnung, Landes- und Regionalplanung vereinbar. 

6 Geplante Nutzung  

Konkretes bauliches Vorhaben innerhalb des Plangebietes ist eine Freiflächen-Photovolta-
ikanlage. Mit dieser Freiflächen-Photovoltaikanlage wird durch den Prozess der Photovol-
taik aus Sonnenenergie Strom erzeugt, der in das öffentliche Netz eingespeist wird.  

Der für die Netzeinspeisung vorgesehene Einspeisepunkt wird außerhalb des Bauleitplan-
verfahrens festgelegt.  

Die für die Erzeugung von Solarenergie erforderlichen Solarmodule werden auf in Reihen 
angeordneten Modulträgern befestigt. Die Modulträger werden durch Rammungen oder 
Drehfundamente starr mit dem Untergrund verbunden. Die Solarmodule werden auf den 
Modulträgern in einem Winkel von ca. 15° montiert, die Modulreihen sind nach Süden aus-
gerichtet. Die Abstände zwischen den einzelnen Modulreihen werden entsprechend der 
technischen Planung festgelegt, üblich sind ca. 3 m.  

Die Modulträger zur Gründung der PV-Anlage werden bis zur Erreichung ausreichender 
Standsicherheit durch Statikberechnung in den Untergrund eingebracht.  

Die installierte Modulleistung beträgt ca. 8,1 MWp.  

Die Oberkante der Solarmodule orientiert sich am Format der einzelnen Module. Eine ma-
ximale Höhe der Solarmodule von 3,5 m über Geländeoberkante ist ausreichend.  

Aufgrund der Lage im Biotopverbund feuchter Standorte sowie aufgrund der Nähe zum 
Gewässer wird als Minderungsmaßnahme die Verwendung antireflexbeschichteter Module 
festgesetzt, die einen Brechungsindex von <= 1,26 haben und damit signifikant unter dem 
Brechungsindex von Wasser mit 1,33 liegen. 

Die Anzahl und Lage der erforderlichen Wechselrichter und Trafos richtet sich nach der 
konkreten Anlagenplanung. Zum Einsatz kommen Stringwechselrichter, die jeweils mittig 
oder am Ende einer Modulreihe angeordnet sind. Die Abmessungen der Übergabe-/Tra-
fostation sind deutlich kleiner als bspw. eine Fertiggarage. Die Höhe einer solchen Station 
(Betriebsgebäude) liegt bei maximal 4,0 m (inklusive Flachdach und Lüftungsaufbauten). 
Ohne Lüftungsaufbauten wird eine maximale Höhe von 3,5 m erreicht. Die Gesamtgrund-
fläche der Betriebsgebäude ist auf 100 m² begrenzt. 

Die verbauten technischen Komponenten der PV-Anlage einschließlich der Zuleitung bis 
zum Einspeisepunkt unterliegen den technischen Vorschriften/Regelwerken hinsichtlich ei-
ner Abschirmung gegen Elektrosmog (z. B. 26. BImSchV).  

Die gesamte Betriebsfläche der PV-Anlage mit Ausnahme von Betriebsgebäuden und Er-
schließungswegen wird als Extensivgrünland entwickelt und bewirtschaftet, eine Bewei-
dung mit Schafen ist zulässig. 

Aus Sicherheitsgründen ist die PV-Anlage mit einem Zaun abzugrenzen der eine Höhe von 
ca. 2,5 m (ca. 2 Meter Zaun zzgl. Stacheldrahtaufsatz) aufweist, für Kleintiere jedoch durch-
gängig ist (Spalt von ca. 20 cm zur Geländeoberkante). 
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Das Plangebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt (Grünland/Maisacker) und 
grenzt unmittelbar westlich an den Siedlungsbereich „Am Hopfenberg“ von Mooshausen 
an. Westlich, südlich und östlich ist die bebaubare Fläche von Forstbeständen des Moos-
hauser Gemeindewaldes umgeben. Zum angrenzenden Wald wird mit der Baugrenze ein 
Abstand von 30 m eingehalten.  

Nördlich durch die Kreisstraße K7927 vom Plangebiet getrennt befinden sich weitere inten-
siv landwirtschaftlich genutzte Flächen (Grünland). Entlang der Kreisstraße K 7927 sind 
einige Gehölzbestände vorhanden. 

Eine Einsehbarkeit ist von Westen, Süden und Osten her nicht gegeben, so dass von einer 
Eingrünung abgesehen wird. 

Optisch in Erscheinung tritt die geplante PV-Anlage aus Richtung Norden und Nordosten, 
weswegen dort eine Eingrünung vorgesehen wird. 

7 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend den baulichen Anforderungen einer PV-Anlage wird das Plangebiet als sons-
tiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaik gemäß § 11 BauNVO festge-
setzt. Im sonstigen Sondergebiet sind die gemäß der Zweckbestimmung erforderlichen So-
larmodule sowie zugehörigen Betriebsgebäude, technischen Einrichtungen, Einfriedungen 
und Erschließungswege zulässig. 

8 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 

Die PV-Anlage ist im Wesentlichen durch die aufgeständert montierten Solarmodule cha-
rakterisiert. Die Flächen innerhalb des Plangebietes, die mit Solarmodulen, Betriebsgebäu-
den, Einfriedungen und Wegen belegt werden können, sind durch eine Baugrenze abge-
grenzt. 

Im Westen, Süden und Osten wird ein Abstand der Baugrenze von 30 m zu den Waldflä-
chen eingehalten. Diese Flächen zwischen der Baugrenze und den Waldflächen werden 
als private Grünfläche festgesetzt. Der Zaunverlauf ist in diesem Bereich auch außerhalb 
der Baugrenze zulässig. Im südwestlichen Bereich wird ein Abstand von ca. 80 m zur Wald-
grenze eingehalten, um einen Wildwechsel und ein freies Jagdfeld zu ermöglichen. Diese 
Fläche wird ebenfalls als private Grünfläche festgesetzt. Im Norden wird mit der Baugrenze 
ein Abstand von 4,5 m zur Grundstücksgrenze eingehalten und in diesem Bereich eine 
Eingrünung festgesetzt. Im Nordosten – zur Wohnbebauung „Am Hopfenberg“ hin – wird 
mit der Baugrenze ein Abstand von 10,0 m eingehalten. Die ersten 5,5 m östlich der Bau-
grenze werden in diesem Bereich als private Grünfläche und daran anschließend auf einer 
Breite von 4,5 m eine Eingrünung festgesetzt.  

Die Größe der überbaubaren Grundstücksfläche beträgt ca. 62.155 m². Die genaue Lage 
der Solarmodule und Betriebsgebäude richtet sich nach der konkreten Anlagenplanung. 
Durch die Beschränkung der maximal zulässigen Grundfläche für Betriebsgebäude 
(100 m²) wird die Versiegelung im Plangebiet minimiert. 

Es wird eine Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Dies bedeutet, dass maximal 60 % des 
Baugrundstücks (Sondergebietsfläche) mit baulichen Anlagen überbaut bzw. von Solarmo-
dulen überdeckt werden darf. Hinsichtlich der Solarmodule ergibt sich die überdecke Fläche 
durch eine Horizontalprojizierung der Module.  
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Mit einer Höhenbeschränkung der Solarmodule auf 3,5 m und der Betriebsgebäude (ein-
schließlich Flachdach und Lüftungseinrichtungen) auf maximal 4,0 m werden die Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild im Plangebiet und seine Umgebung minimiert. 

9 Erschließung 

Die Erschließung erfolgt über das gemeindeeigene Grundstück mit der Flurnummer 151 
(Flur 2, Gemarkung 9450) im Norden des Plangebietes sowie die daran anschließende 
K7927. Einzelheiten zur Erschließung über das gemeindeeigene Grundstück sowie die er-
forderlichen Geh- und Fahrtrechte werden im Durchführungsvertrag zwischen dem Vorha-
benträger und der Gemeinde geregelt und soweit erforderlich grundbuchlich gesichert. Über 
diese Wegeverbindung kann auch das für Bau, Wartung und Pflege erforderliche Verkehrs-
aufkommen zur PV-Anlage abgewickelt werden. 

In die Planzeichnung wurden die Sichtdreiecke bzgl. der Zufahrt auf die Kreisstraße aufge-
nommen sowie in der Satzung ein Hinweis zum Freihalten der Sichtdreiecke ergänzt. Die 
Zufahrt zum Plangebiet soll über den bestehenden Wirtschaftsweg auf dem gemeindeeige-
nen Grundstück mit der Flurnummer 151 erfolgen. Dieser sowie die geplante Zufahrt wer-
den nachrichtlich in der Planzeichnung dargestellt. Die Anlage einer neuen Zufahrt auf die 
Kreisstraße ist nicht vorgesehen und nicht zulässig, der nördliche Rand des Sondergebie-
tes ist deshalb als Bereich ohne zulässige Zufahrt festgesetzt. Die Sichtverhältnisse an der 
Einmündung des bestehenden Wirtschaftsweges in die Kreisstraße sind insbesondere 
nach Westen durch den dort stockenden Wald eingeschränkt. Aus dem bisher diese Abbie-
gebeziehung sporadisch nutzenden landwirtschaftlichen Verkehr liegen keine Erkenntnisse 
über eine mögliche Beeinträchtigung der Verkehrsverhältnisse wegen mangelnder Einseh-
barkeit vor. Mögliche Auswirkung auf das Verkehrsgeschehen können durch das erhöhte 
Verkehrsaufkommen während der kurzen Bauphase der PV-Anlage entstehen. Danach re-
duziert sich das Verkehrsaufkommen wieder auf eine sporadische Nutzung zur Kontrolle 
der PV-Anlage anstelle des bisherigen landwirtschaftlichen Verkehrs. Ggf. wird es während 
der Bauphase der PV-Anlage in Abstimmung mit der zuständigen Behörde eine verkehrs-
rechtliche Anordnung geben zur Sicherung des Verkehrsgeschehens auf der Kreisstraße. 

10 Immissionsschutz 

Die Solarmodule der PV-Anlage arbeiten emissionsfrei und sind unempfindlich gegenüber 
Schalleinwirkungen von außen. Der Betrieb der erforderlichen Stringwechselrichter und 
Trafostation führt zu Schallemissionen. Durch eine Einhausung der Transformatoren sind 
diese Schallemissionen außerhalb des Plangebietes nicht wahrnehmbar. 

Stringwechselrichter arbeiten i. d. R. deutlich leiser als Zentralwechselrichter. Erfahrungs-
gemäß liegt bei vergleichbaren Anlagen das Betriebsgeräusch im Nennbetrieb bei ca. 
50 dB(A) in 1 m Entfernung. In der Nachtzeit arbeiten die Stringwechselrichter mangels 
Sonnenlichtes nicht. 

Ein Sicht- und Blendschutz zur nördlich verlaufenden Kreisstraße 7927 ist aufgrund der 
südlichen Ausrichtung der Solarmodule nicht erforderlich. Das Plangebiet liegt zudem rd. 
6-8 m höher als die angrenzende Wohnbebauung „Am Hopfenberg“, weswegen Blendwir-
kungen auf die angrenzende Wohnbebauung nicht zu erwarten sind. Blendwirkungen auf 
sonstige Verkehrswege können aufgrund der Abschirmung und der Entfernung ausge-
schlossen werden. 
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Emissionen aus der ortsüblichen Bewirtschaftung der an das Plangebiet angrenzenden 
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung sind für die Photovoltaik-Nutzung nicht relevant 
bzw. müssen toleriert werden. 

11 Bodenschutz/Konzept zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden 

Gemäß Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (2002) und § 1a Abs. 2 BauGB sind 
die Gemeinden angehalten, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Zur 
Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen sind 
die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu 
nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Um dem gerecht zu werden und die Belange des Umweltschutzes adäquat in die Bauleit-
planung zu integrieren, wurden der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften im 
Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden erarbeitet. Adäquate Festsetzun-
gen im Bebauungsplan sichern einen weitestgehend reduzierten Flächenverbrauch unter 
Berücksichtigung der spezifischen Anforderung einer Nutzung als PV-Anlage. 

Mit der Photovoltaiknutzung wird zwar die Fläche des Plangebietes der landwirtschaftlichen 
Nutzung (aktuell intensive Grünlandnutzung) entzogen. Beim Plangebiet handelt es sich 
jedoch um landwirtschaftlich benachteiligte Flächen. Als landwirtschaftlich benachteiligte 
Gebiete werden von den Bundesländern auf der Grundlage europäischer Richtlinien solche 
Gebiete ausgewiesen, auf denen die landwirtschaftliche Produktion nur erschwert möglich 
ist oder die nur bedingt ertragsreich sind. Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlich be-
nachteiligten Gebieten sind förderfähig nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und 
daher vom Gesetzgeber bevorzugt für eine Photovoltaiknutzung vorgesehen. 

Die Photovoltaiknutzung sowie die Nutzung als private Grünfläche werden im Bebauungs-
plan zudem gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1 BauGB auf 30 Jahre befristet. Die Frist beginnt zu dem 
Zeitpunkt, ab dem die Gesamtanlage in das Stromnetz einspeist, spätestens und unabhän-
gig von dem Beginn der Einspeisung am 31.12.2025. Nach Ende der befristeten Nutzung 
ist die Fläche der landwirtschaftlichen Folgenutzung zuzuführen (§ 9 Abs. 2 Satz 2 BauGB).  

Die Anlage kann nach Ende der Befristung komplett zurückgebaut werden. Unabhängig 
davon kann das Mahdgut aus dem während der Photovoltaiknutzung grünlandgenutzten 
Plangebiet einer landwirtschaftlichen Verwertung als Futtermittel zugeführt werden. Die an 
die Photovoltaikanlage angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen werden nicht beein-
trächtigt. Es sind weder durch Verschattung noch durch Wurzelbildung Beeinträchtigungen 
zu erwarten.  

Eine Versiegelung erfolgt lediglich in sehr geringem Umfang durch die Ramm- bzw. Dreh-
fundamente der Module sowie durch Betriebsgebäude, deren maximale Grundfläche auf 
100 m² begrenzt wird. 

12 Schutzgebiete/Natura 2000 

Im unmittelbaren Umfeld des Plangebiets befinden sich insgesamt drei nach § 30 
BNatSchG bzw. nach § 30a LWaldG geschützte Biotope. Nördlich befindet sich das Biotop 
„Feldgehölz W Mooshausen“ (Biotop-Nr. 280264365615). Südöstlich des Plangebiets be-
findet sich das Biotop „Buchenbestand W Mooshausen“ (Biotop-Nr. 280264360081). 
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Westlich in das Plangebiet hineinragend sowie südlich befinden sich zwei Teilflächen des 
Biotops „Bäche mit Erlenwald W Mooshausen“ (Biotop-Nr. 280264365614).  

Die Schutzgebiete im Umfeld des Plangebietes werden durch die vorliegende Planung nicht 
beeinträchtigt. Das nun geplante Sondergebiet für eine PV-Freiflächenanlage weist im Ver-
gleich zur intensiv landwirtschaftlichen Nutzung (Grünland) eine geringere Nutzungsinten-
sität auf. Lärmemissionen durch die erforderlichen Stringwechselrichter oder die Trafosta-
tion sind allenfalls lokal wahrnehmbar. Bodenversiegelungen sind für die Errichtung der 
Module nur in minimalem Umfang erforderlich. Die Höhe der Module ist auf maximal 3,5 m 
begrenzt. Das anfallende Niederschlagswasser kann wie bisher flächenhaft versickern, so 
dass auch die Grundwasserverhältnisse unverändert bleiben. Austauschbeziehun-
gen/Wechselwirkungen von Tierarten sind aufgrund freigelassener Flächen im Südwesten 
und der Durchgängigkeit der Zaunanlage für Kleintiere ebenfalls nicht beeinträchtigt. Nicht-
stoffliche Einwirkungen wie optische Reizauslöser, Licht oder Blendwirkungen sind wegen 
der topographischen Gegebenheiten sowie durch die Waldbestände bedingte Abschirmung 
und die Neigung der Module in Südrichtung ausgeschlossen. 

Darüber hinaus untersagt der Bebauungsplan den Einsatz von mineralischen/organischen 
Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln und weist darauf hin, dass die Reinigung der PV-
Module nur mit Wasser ohne Zusätze erfolgen darf. Die genannten Biotope liegen außer-
halb der Grenzen des Geltungsbereichs. Eine Beeinträchtigung der Biotope durch die bau-
bedingte vorübergehende Nutzung des Plangebiets als Arbeits- oder Lagerfläche ist daher 
auszuschließen. Weitere baubedingte Auswirkungen auf die Fauna sind durch die Vermei-
dungsmaßnahmen des artenschutzrechtlichen Kurzberichts der Sieber Consult GmbH aus-
zuschließen. 

Der Betrieb des Solarparks führt zu keinen nennenswerten Lärmimmissionen im Umfeld. 
Verkehrsbedingte Abgasimmissionen treten nur während der regelmäßig erforderlichen 
Kontrollfahrten zum Solarpark auf und sind in ihrer Größenordnung vernachlässigbar. Aus-
wirkungen auf die umgebenden Biotope sind daher nicht zu erwarten.  

Hitzepilzwirkungen sind nicht zu erwarten, da integrierte Schutzmechanismen dafür sorgen, 
dass sich überhitzte Wechselrichter selbst abschalten bzw. ihre Leistung reduzieren. Es 
besteht keine Beeinträchtigung von nahegelegenen Lebensräumen und Arten.  

Nördlich durch die Kreisstraße K 7927 vom Plangebiet getrennt befindet sich das Trinkwas-
serschutzgebiet „WSG GESAMT ILLERTAL“ (WSG-Nr-Amt 426145, Landkreis Biberach) 

Rd. 320 m nördlich des Plangebietes befindet sich das Landschaftsschutzgebiet „Iller-
Rottal“ (Objekt-ID 4269003000012; Objekt-Kennung 4.26.007). 

Sonstige Schutzgebiete jeglicher Art befinden sich außerhalb des Plangebietes und dessen 
weiteren Umfelds. 

Auswirkungen auf Natura 2000 Gebiete sind aufgrund der Entfernung zum nächstgelege-
nen Gebiet nicht zu erwarten.  

13 Wildtierkorridor 

Der Wildtierkorridor „Rappen/Aichstetten (Riß-Aitrach-Platten) – Grafenberg/Kirchberg a. d. 
Iller (Holzstöcke)“ verläuft über den südwestlichen Teilbereich des Plangebietes.  
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Abb. 4 Darstellung Verlauf Wildtierkorridor im Bereich des Plangebietes (1) 

 

Abb. 5 Darstellung Verlauf Wildtierkorridor im Bereich des Plangebietes (2) 

Mit der Baugrenze wird ein Abstand von 250 m zur Hauptachse des Wildtierkorridors ein-
gehalten. Auch mit dem Zaunverlauf wird der Abstand weitestgehend eingehalten. Lediglich 
in der äußersten südwestlichen Ecke hält der Zaunverlauf nur einen Abstand von ca. 245 
m zur Hauptachse des Wildtierkorridors ein. Vor dem Hintergrund des Wildtierkorridors und 
in Absprache mit den ansässigen Jägern wird mit der Baugrenze ein Abstand von 30 m 
zum Waldrand eingehalten und in diesem Bereich als Entwicklungsziel grasreiche, ausdau-
ernde Ruderalvegetation in Form eines Klee- und Wildackers festgesetzt (Biotopnutzungs-
typ 35.60, gemäß einheitlichem naturschutzfachlichem Bewertungsmodell, Landkreis 
Ravensburg). Im südwestlichen Bereich des Plangebietes wird ebenfalls eine Ecke von der 
Baugrenze ausgespart, um hier einen Wildtierwechsel zu ermöglichen. Die weiter östlich 
liegenden Bereiche des Plangebietes befinden sich im Randbereich des Wildtierkorridors 
und randlich der Waldgebiete, so dass diese Bereiche für einen Wildtierwechsel weniger 
geeignet sind.  

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines ausgewiesenen Rothirschgebietes. Der 
Wildtierkorridor im Bereich des Plangebietes und dessen Umfeld dient insbesondere des 
Schutzes der Wildkatze. Die Wildkatze benötigt strukturreichen Wald, um sich am Tage 
sicher zurückziehen zu können oder dort ihre Jungen aufzuziehen. In der Dämmerung und 
bei Nacht geht sie auf Jagd nach Mäusen. Ihre Beute findet sie hauptsächlich in den Grenz-
gebieten des Waldes. Die Wildkatze kann sich ohne Deckung nicht von Waldgebiet zu 
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Waldgebiet bewegen. Freie Ackerflächen werden von ihre gemieden, bei Streifzügen wird 
eine Distanz von 100 – 200 m vom schützenden Waldrand in die freie Landschaft nicht 
überschritten (vgl. „Wildtierkorridore – Ein Leitfaden zur Umsetzung des Wald-Biotopver-
bundes“, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Baden-
Württemberg e.V.). Insofern stellen die 30 m breiten Korridore am Waldrand sowie die süd-
westliche Ecke des Plangebietes für die Wildkatze geeignete Bereiche dar, um sich sicher 
zwischen den Waldgebieten bewegen zu können.  

14 Artenschutz 

Unter Bezug auf § 1a Abs. 4 BauGB ist bei Bauleitplänen zu prüfen, ob durch die Planung 
eines Projektes Einflüsse auf geschützte Arten nach europäischem Artenschutzrecht ent-
stehen, die beim Vollzug des Bauleitplanes z. B. durch nachfolgende Bau- oder sonstige 
Genehmigungen Verstöße auslösen, die gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) verboten sind. Dementsprechend muss der Vollzug des Bauleitplanes so mög-
lich sein, dass folgende Vorgaben eingehalten sind (§ 44 BNatSchG): 

• Wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nach BNatSchG darf nicht 
nachgestellt werden; sie dürfen nicht gefangen, verletzt oder getötet oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden.  

• Wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten dür-
fen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten nicht erheblich gestört werden (eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert). 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur dürfen nicht entnommen, beschädigt oder zerstört werden.  

• Wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur dürfen nicht entnommen werden; sie oder ihre Standorte dürfen nicht 
beschädigt oder zerstört werden (Zugriffsverbote). 

Um artenschutzrechtliche Belange ausreichend zu berücksichtigen, wurde eine arten-
schutzrechtliche Relevanzbegehung durch die Sieber Consult GmbH, Lindau durchgeführt. 
Der Artenschutzrechtliche Kurzbericht wird als Anlage zur Begründung des Bebauungspla-
nes genommen.  

Im Ergebnis konnten im Plangebiet keine Quartiersstandorte relevanter Arten nachgewie-
sen werden. Es wurden jedoch zwei Mäusebussarde im Bereich der Vorhabenfläche beo-
bachtet. Offenlandarten wie die Feldlerche sind aufgrund bestehender Kulisseneffekte 
durch das angrenzende Waldgebiet auszuschließen. Für ein Vorkommen streng geschütz-
ter Reptilienarten wie der Zauneidechse oder streng geschützter Amphibien ist das Plan-
gebiet aufgrund der Habitatelemente nur bedingt geeignet bzw. ungeeignet. Die im Norden 
an das Plangebiet angrenzenden Streuobstgehölze weisen teilweise kleine, beginnende 
Asthöhlungen auf. Diese sind jedoch nicht tief genug, dass eine Nutzung durch geschützte 
Tierarten in Frage käme. Der Stamm einer im Norden stehenden Eiche ist komplett mit Efeu 
bewachsen und eignet sich für gehölzbrütende Vogelarten. Eine direkte Betroffenheit ge-
hölzbrütender Vogelarten kann jedoch ausgeschlossen werden, da sich keine weiteren Ge-
hölze innerhalb des Plangebietes befinden, die von einer Rodung betroffen sind. Essenzi-
elle Strukturen wie Hecken oder Gehölze, die essenzielle Jagdgebiete oder Leitlinien für 
Fledermäuse darstellen können, werden durch das Vorhaben nicht überplant.  
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Als Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen wird ein Rodungsverbot für die Zeit vom 
01.03. bis 30.09. für außerhalb des Waldes vorkommenden Bäume, Sträucher oder anderer 
Gehölze festgesetzt. Alle baulichen Maßnahmen sollen gemäß DIN 18920 „Landschaftsbau 
-Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ sowie 
RAS-LP4 "Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 4: 
Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen" durchgeführt 
werden. Die große Eiche im Norden des Plangebietes muss erhalten bleiben, da sie poten-
zielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von zweigbrütenden Vogelarten darstellt. Ein Ein-
griff in den Wurzelraum der Eiche sollte unterbleiben. Schließlich wird eine Bauzeitenrege-
lung (keine Bauzeiten während der Hauptbrutzeit zwischen Mitte März und Anfang Juli) 
festgesetzt, um Störungen durch die Bauphasen für am Waldrand brütende Vögel, als auch 
für den störungssensiblen Mäusebussard (Horst in unmittelbarer Nähe ist nicht auszuschlie-
ßen) zu vermeiden.  

Durch die Festsetzung der empfohlenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen kön-
nen artenschutzrechtliche Konflikte ausgeschlossen werden. 

15 Bodenschutz 

Im Rahmen der Projektplanung wurde durch die Firma ConSoGeol GmbH & Co. KG aus 
Aichach ein Gutachten zur Ermittlung der erforderlichen Rammtiefen für Stahlprofile als 
Gründungselemente erstellt, in dessen Rahmen auch eine hydrologische Untersuchung 
durchgeführt wurde. Ermittelt wurden die erforderlichen Längen der in den Boden einzu-
rammenden Profile. Ferner wurden die Einflüsse aus den festgestellten Böden auf die Sta-
bilität der Profile hinsichtlich Korrosion und Langzeitstabilität geprüft sowie Hinweise zur 
Vermeidung einer Änderung des Hangwasserabzugs durch Drainagewirkung der Kabelgrä-
ben sowie einer Beeinträchtigung des Wasserhaushalts der Böden gegeben. 

Demgemäß ist ein großer Teil des Plangebietes bereits mit Drainagen versehen, um die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung von staunassen und schwach anmoorigen Bereichen 
zu ermöglichen. Eine Ableitung von Bodenwasser findet somit bereits langjährig statt. Um 
eine zusätzliche Drainagewirkung durch die erforderlichen Kabelgräben zu minimieren, 
empfiehlt das Gutachten die Einbringung eines Lehmschlags alle 25 m. Diese Empfehlung 
wird als Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Eine Erosionsgefährdung ist durch die PV-Anlage nicht zu erwarten. Die mit der PV-Nut-
zung einhergehende dauerhafte Grünlandnutzung der Fläche schafft gerade im Vergleich 
zu einer bisherigen Ackernutzung mit Mais eine ganzjährige und das Bodengefüge stabili-
sierende Vegetationsbedeckung. Die Flächen der einzelnen Module sind wiederum nicht 
so groß, als dadurch eine nennenswerte Niederschlagsmenge gesammelt würde, die dann 
durch verstärktes erosives Einwirken (Prall- und Platschwirkung) nach Abtropfen von der 
Modulunterkante zu negativen Effekten führen kann. Bezüglich der Erosionsgefährdung der 
Hangbereiche im Plangebiet ergibt sich insgesamt ein positiver Effekt. Auch im Nahbereich 
zu der angrenzenden Wohnbebauung ist keine Erosionsgefährdung durch die PV-Anlage 
zu erwarten. Selbst wenn im Bereich der Abtropfkanten sich die Grünlandvegetation nur 
schütter entwickeln sollte, ist durch den festgesetzten Abstand der Baugrenze zur Grund-
stücksgrenze von 10 m ein ausreichender Abstand der PV-Module von der Wohnbebauung 
sichergestellt. In diesem 10 m Streifen kann sich die Grünlandvegetation ungehindert ent-
wickeln, zusätzliche Stabilität für den Boden wird durch die Anpflanzung einer zweireihigen 
Hecke benachbart zur Wohnbebauung erreicht. Der Sachverhalt wird im Umweltbericht er-
gänzt 
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In dem Gutachten der Firma ConSoGeol GmbH & Co. KG aus Aichach wurden ergänzend 
die hydrologischen Verhältnisse planlich dargestellt. Diese Angaben sind nachrichtlich in 
den Bebauungsplan übernommen. Demnach lag der Standort der Trafostation 2 bisher in 
einem Bereich, in dem topographisch bedingt ein verstärkter Hangabfluss auftreten kann. 
Zudem sind die Bereiche mit bestehenden Vernässungen (anmoorige Bereiche) markiert. 
Um Konflikte zu vermeiden, wurde die technische Planung angepasst und die Trafostatio-
nen außerhalb der Bereiche mit verstärktem Hangabfluss und Vernässungen positioniert.  

Der Bebauungsplan wird um eine Festsetzung ergänzt, dass zur Verhinderung einer Belas-
tung des Bodens/des Grundwassers Rammpfosten mit einer hohen Korrosionsbeständig-
keit (z.B. einer Zinkmagnesium-Beschichtung) zu verwenden sind. Damit wir einem dem 
heutigen Stand der Technik entsprechenden Korrosionsschutz Rechnung getragen und 
gleichzeitig der Zinkabtrag auf ein Minimum reduziert. 

Um negative Auswirkungen auf den Boden bei der Baumaßnahme zu vermeiden, wir ein 
Bodenschutzkonzept erstellt und die Baumaßnahme durch eine bodenkundliche Baube-
gleitung überwacht. 

16 Grünordnung/Naturschutz/Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

16.1 Pflanzmaßnahmen 

Eingrünung 

Das Plangebiet ist bis auf einen Bereich im Nordosten vollständig von Wald- und Baumbe-
ständen umgeben, weshalb eine Eingrünung zur Abschirmung zur freien Landschaft hin nur 
im nordöstlichen Teil des Geltungsbereichs notwendig ist. Die Eingrünung erfolgt durch An-
pflanzung standortheimischer, autochthoner Gehölze des Alpen- und Alpenvorlandes (vgl. 
Liste einheimischer und standortgerechter Pflanzen – Landkreis Ravensburg). Bei der An-
lage der Eingrünung ist eine 2-reihige Pflanzung in einer Breite von insgesamt 4,5 m vor-
gesehen. Dabei sind die Sträucher versetzt zueinander in einem Abstand von ca. 1,5 m in 
der Reihe und ca. 1 m zwischen den Reihen zu pflanzen. Sträucher der gleichen Art werden 
in Gruppen zu 2 – 5 Pflanzen zusammengefasst. Als Pflanzmaterial sind 2mal verpflanzte 
Sträucher in einer Größe von 60 – 100 cm (2 x v 60-100) zu verwenden. 

Betriebsfläche/Extensivgrünland/Wildacker 

Für eine sorgfältige Bodenvorbereitung ist zunächst im Bereich der Saatgutausbrin-
gung/Ansaat der weitgehende Aufriss der bestehenden Grünlandnarbe vorzusehen (1–2-
mal z.B. durch eine kombinierte Maschine aus Flügelschargrubber, Zinkrotor und Packer-
walze mit den Funktionen Aufbrechen, Kleinschlagen und Rückverdichten). Kurz vor der 
Übertragung ist ein feinkrümeliges Saatbett zu erstellen. 

Auf der Betriebsfläche sowie auf der privaten Grünfläche mit Ausnahme des Wildtierkorri-
dors, der Betriebsgebäude und Erschließungswege, wird als Entwicklungsziel mäßig ex-
tensiv bis extensiv genutztes Grünland in Form einer grasreichen, ausdauernden Ruderal-
vegetation (Biotopnutzungstyp 35.64, gemäß einheitlichem naturschutzfachlichem Bewer-
tungsmodell, Landkreis Ravensburg) festgesetzt. Auf der privaten Grünfläche im Bereich 
des Wildtierkorridors wird – mit Ausnahme der Eingrünung – als Entwicklungsziel grasrei-
che, ausdauernde Ruderalvegetation in Form eines Klee- und Wildackers festgesetzt (Bio-
topnutzungstyp 35.60, gemäß einheitlichem naturschutzfachlichem Bewertungsmodell, 
Landkreis Ravensburg). 
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Auf der Betriebsfläche sowie auf der privaten Grünfläche mit Ausnahme des Wildtierkorri-
dors erfolgt die Ansaat mit zertifizierter, standortheimischer und autochthoner Saatgutmi-
schung des Ursprungsgebiets 17, welche mit der Positivliste des DBU-Regiosaatgut-Pro-
jektes übereinstimmt.  

Alternativ kann die Ansaat durch eine Mahdgutübertragung von geeigneten Spenderflächen 
erfolgen (vgl. Fachinformationen zur Mahdgutübertragung, LANUV). Für die Mahdgutüber-
tragung ist in Abstimmung mit der UNB eine geeignete Spenderfläche innerhalb desselben 
Verbreitungsgebietes auszuwählen. Optimalerweise ist die Spenderfläche in Staffelmahd 
dreimal zu beernten (zur Samenreife von Ruchgras, Wiesenrispe sowie Knäul-/Wiesen-
lieschgras). Sollte lediglich ein Schnitt möglich sein, ist dieser vor Samenreife der Zielarten, 
spätestens jedoch im September, durchzuführen. Auf ein Mähwerk mit Aufbereiter ist zu 
verzichten. Das geerntete Mahdgut ist unmittelbar auf die Empfänger-fläche zu übertragen. 
Bei vorheriger Ackernutzung ist ein vollflächiger Mahdgutauftrag durchzuführen, bei vorhe-
riger Grünlandnutzung ist der Auftrag in Streifenmethode, quer zur üblichen Bewirtschaf-
tungsrichtung, zu erbringen. 

In den ersten 1-2 Jahren nach der Ansaat sind häufigere Schröpfschnitte (ca. 4-mal/Jahr, 
entsprechend dem Aufwuchs, ca. 15 cm Höhe, vollständige Mahdgutabfuhr) zur Ausmage-
rung der Fläche durchzuführen. Die weitere Pflege erfolgt durch 1- bis 2- schürige 
Mahd/Jahr bei Einsatz von insektenfreundlichen Mähwerk (Schnitthöhe 10 cm) mit Entfer-
nung des Mahdguts oder standortangepasster Schafbeweidung (1 GV/ha = durch-schnittli-
che Herdengröße 7-8 Schafe + Nachzucht pro Hektar) (vgl. Online-Handbuch „Beweidung 
im Naturschutz“ (ANL 2016)). 

Der Verzicht auf mineralische/organische Düngung und den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln unterstreicht den extensiven Charakter des Grünlandes. Für die Reinigung der PV-
Module soll ausschließlich Wasser ohne Zusätze verwendet werden. 

Im Bereich des Wildtierkorridors erfolgt die Entwicklung des Wildackers durch Ansaat mit 
speziellen einjährigen Saatgutmischungen (z. B. Senf, Mais, Lupinen, Kartoffeln, Mark-
stammkohl, Hafer) oder mehrjährigen Saatgutmischungen (z. B. Kleearten, Lieschgras, Öl-
rettich, Wiesenschwingel). Vor der Ansaat wird der Boden umgebrochen und ein Saatbett 
erstellt. Die Wahl der Saatgutmischung hängt vom Nährstoffgehalt des Bodens ab. Bei Be-
darf ist eine Nachsaat durchzuführen.  

Die Kulturpflanzen des Wildtierackers werden jährlich rotiert und regelmäßig zurückge-
schnitten, um eine zunehmende Beschattung des Waldrandes zu verhindern.  

Die Düngung der Fläche erfolgt abhängig von Nährstoffgehalt und pH-Wert. Hauptnähr-
stoffe sind Stickstoff, Kalium und Phosphat. Bei einer Ansaat von Leguminosen, wie z. B. 
Klee oder Kräutern mit wenig Stickstoffbedarf, darf keine Düngung vorgenommen werden. 

In den Flächen der privaten Grünfläche, die als potenziell anmoorige Bereiche und als Flä-
chen mit einem Risiko für erhöhten Wasserabfluss bei Starkregen gekennzeichnet sind, 
sind zur Stärkung des Biotopverbundes feuchter Standorte Reifenspuren, die im Rahmen 
der Bauarbeiten entstehen zu erhalten bzw. anzulegen. Diese sollen durch Niederschlags-
wasser gespeist werden und als Trittsteine dienen.  

17 Ver- und Entsorgung 

Für das Plangebiet ist aufgrund der Nutzung Photovoltaikanlage kein Anschluss an eine 



 Entwurf i. d. F. vom 18. Dezember 2023 Projekt-Nr. 5244-405-KCK 

5244_BBP_Teil _C_Begründung_mit_Umweltbericht_Entw.docx Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  
„Großflächige Photovoltaikanlage Mooshausen/Haslacher Straße“ Seite 23 von 42 

erstellt: kko/mk/fo Gemeinde Aitrach 

Wasserversorgungsanlage erforderlich. 

Ebenfalls fällt aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage kein Abwasser an. 

Im Plangebiet anfallendes Niederschlagswasser tropft frei von den Solarmodulen bzw. der 
Dachfläche der Betriebsgebäude ab und versickert wie bisher über die belebte Bodenzone. 
Versickerungseinrichtungen oder Rückhaltemaßnahmen sind daher nicht erforderlich. Eine 
gezielte erlaubnispflichtige Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser findet 
nicht statt. 

Der Anschluss der PV-Anlage zur Einspeisung des erzeugten Stroms in das öffentliche 
Netz erfolgt in Abstimmung mit dem zuständigen Energieversorger. Der Einspeisepunkt 
wird außerhalb des Bauleitplanverfahrens festgelegt. 

18 Brandschutz 

Wegen der nur geringen Brandlast der Photovoltaikanlage kann der erforderliche Brand-
schutz über die örtliche Feuerwehr sichergestellt werden. Als Rettungsweg stehen die an 
das Plangebiet angrenzenden und allgemein als Erschließung dienenden Wirtschaftswege 
und öffentlichen Straßen zur Verfügung. 

Auf die Einhaltung der DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“, der ein-
geführten Technischen Regel „Richtlinien für die Flächen der Feuerwehr“, des gemeinsa-
men Arbeitsblattes der DVGW und AGBF Bund zur Löschwasserversorgung Stand Oktober 
2018 sowie des Arbeitsblattes W 405 des DVGW ist zu achten. 

19 Bodendenkmalschutz 

Im Plangebiet befinden sich keine Hinweise auf eventuelle Bodendenkmale.  

Gemäß § 20 des Gesetzes zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz - 
DSchG) hat derjenige, der Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, 
von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen 
oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht, dies unverzüglich 
einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle 
sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu 
erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstan-
den ist. Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn damit unverhältnismäßig hohe Kosten oder 
Nachteile verbunden sind und die Denkmalschutzbehörde es ablehnt, hierfür Ersatz zu leis-
ten. 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

20 Örtliche Bauvorschriften 

Einfriedungen 

Aus versicherungstechnischen Gründen ist eine Einfriedung der zukünftigen PV-Anlage 
durch eine Zaunanlage inkl. Übersteigschutz erforderlich. Einfriedungen als Drahtzäune 
oder Stahlgitterzäune werden deshalb in den örtlichen Bauvorschriften bis zur erforderli-
chen Höhe von 2,5 m zugelassen. Zaunsockel sind unzulässig, zwischen Zaununterkante 
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und Geländeoberfläche muss ein Spalt von 20 cm verbleiben. Diese Regelung dient der 
Vermeidung einer massiven Riegelwirkung im Landschaftsbild und gleichzeitig der Durch-
lässigkeit für Kleintiere. 

Ordnungswidrigkeiten 

Es wird darauf hingewiesen, dass die örtlichen Bauvorschriften zwingend einzuhalten sind. 
Ein Verstoß kann mit Bußgeld geahndet werden. 

21 Umweltbericht 

21.1 Einleitung 

21.1.1 Rechtliche Grundlagen 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen eine Umwelt-
prüfung durchzuführen, in der die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 
§ 1a BauGB gewürdigt werden.  

Die ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes sind gemäß § 2a BauGB in 
einem Umweltbericht als Anlage zur Begründung der Bauleitpläne beizufügen. Die Gliede-
rung des Umweltberichtes orientiert sich an den Vorgaben der Anlage zu § 2 Abs. 4 und 
§ 2a BauGB.  

Der Konkretisierungsgrad der Aussagen im Umweltbericht entspricht dem jeweiligen Pla-
nungsstand, im vorliegenden Fall der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan).  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB werden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. 

Der Umweltbericht wird durch die Auswertung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
eingehenden Stellungnahmen ergänzt. Im weiteren Verfahren wird der Umweltbericht durch 
die im Rahmen der erneuten Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingehenden Stellung-
nahmen vervollständigt. 

21.1.2 Inhalt und Ziele des Bauleitplanes 

Der Betreiber (Solarpark Wega GmbH & Co. KG) beabsichtigt im nordöstlichen Bereich von 
Aitrach die Ausweisung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ im 
Bereich einer bisher als Grünland genutzten, landwirtschaftlich benachteiligten Fläche. Das 
Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 11 ha (inklusive privater Grünflächen und Eingrü-
nung). 

Innerhalb dieses Sondergebietes werden Solarmodule in aufgeständerter Bauweise instal-
liert, die der Gewinnung von regenerativer Energie dienen, wobei der Strom in das öffentli-
che Versorgungsnetz der Netze BW eingespeist werden soll. 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Sondergebietes mit der Zweckbestim-
mung Photovoltaik geschaffen. 
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Weitere Informationen zum Inhalt der Planung sind der Begründung zu entnehmen. 

21.1.3 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplanungen festgelegten umweltrelevan-
ten Ziele und ihrer Begründung 

Neben dem Baugesetzbuch als gesetzlicher Grundlage der Bauleitplanung sind zu den 
maßgeblichen umweltbezogenen Belangen der Bauleitplanung (vgl. § 1 Abs. 6 Ziff. 7 und 
§ 1a BauGB) verschiedene Fachgesetze zu beachten, wie Naturschutzgesetze, Bun-
desimmissionsschutzgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz etc. Des 
Weiteren sind die umweltrelevanten Ziele der Raumordnung, dargestellt im Landesentwick-
lungsprogramm Baden-Württemberg (2003) und im Regionalplan Bodensee-Oberschwa-
ben, zu beachten. 

Nachfolgend werden die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes dargestellt, die für den Bebauungsplan von Bedeutung sind. Es wird 
dargelegt, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bebauungspla-
nes berücksichtigt wurden: 

• Bundesimmissionsschutzgesetz 

Vorhabenrelevante Ziele des Umweltschutzes: 

Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, dem Boden, dem Wasser, der Atmo-
sphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
und Vorbeugen dem Entstehen schädlichen Umwelteinwirkungen. 

Bauleitplanerische Berücksichtigung: 

Durch das geplante Sondergebiet sind keine besonderen Immissionsbelastungen zu 
erwarten. Durch die topographischen Gegebenheiten, abschirmende Forstbestände 
sowie die geplante Einfriedung ist keine Einsicht in das Plangebiet gegeben. Die 
Kreisstraße K7927 und eine Bahnanlage befinden sich nördlich bzw. östlich des Plan-
gebietes, wobei durch die nicht mit negativen Einflüssen durch Reflexionen zu rech-
nen ist aufgrund der Modulexposition. 

• Bundesnaturschutzgesetz 

Vorhabenrelevante Ziele des Umweltschutzes: 

Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild sind zu vermeiden, zu minimieren und 
falls erforderlich auszugleichen. 

Bauleitplanerische Berücksichtigung: 

Der unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erforder-
liche Ausgleich erfolgt durch Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen auf Flächen in-
nerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. In den Bebauungsplan sind grün-
ordnerische Festsetzungen aufgenommen, die insbesondere den Erhalt und die Ent-
wicklung relevanter Grünstrukturen betreffen. 

• Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 

Vorhabenbezogene Ziele des Umweltschutzes: 

Als relevantes Ziel der Landesplanung ist die verstärkte Nutzung regenerativer Ener-
gien zu nennen. Die Inanspruchnahme von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten 
und geeigneten Freiräumen für Erholung und Tourismus ist zu vermeiden. 

Bauleitplanerische Berücksichtigung: 
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Dem Ziel der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien wird entsprochen. Die an-
grenzenden Waldgebiete bleiben durch die Freihaltung eines 30 m breiten Korridors 
entlang der Waldgebiete sowie die freie südwestliche Ecke frei zugänglich.  

• Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 

Vorhabenbezogene Ziele des Umweltschutzes: 

Im Regionalplan der Region Bodensee-Oberschwaben sind für das Plangebiet und 
dessen Umgebung keine räumlich konkretisierten Zielaussagen des Umweltschutzes 
enthalten. 

• Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 

Vorhabenbezogene Ziele des Umweltschutzes: 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Aitrach stellt das Plangebiet 
als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. In den Randbereichen ist das Plangebiet 
teilweise als Fläche für wald- und landschaftsprägende Gehölzflächen dargestellt 

Bauleitplanerische Berücksichtigung: 

Da der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann, 
wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geändert. 

21.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der einschlägigen Aspekte des derzeiti-
gen Umweltzustandes (Basisszenario) 

Das Plangebiet liegt innerhalb der naturräumlichen Haupteinheit „Donau-Iller-Lech-Platte“ 
(04), Einheit „Holzstöcke“ (043), Untereinheit „Rot-Platten“ (043.1), auf den „Haslach-Plat-
ten“ (043.14), gekennzeichnet durch die riedelartige Terrassenlandschaft zwischen Riß und 
Iller. Es befindet sich auf den mittelpleistozänen Flussterrassen am Rand der Altmoränen-
landschaft sowie innerhalb der frühpleistozänen Mindel-Deckenschotter, zugehörig zu den 
Oberschwaben-Deckenschotter. Unmittelbar östlich grenzen die Würm-Schotter innerhalb 
der naturräumlichen Einheit „Unteres Illertal“ (044), Untereinheit „Höhere Felder des U. Il-
lertals“ (044.1). 

Die Bodenübersichtskarte des LGRB legt für den Großteil des Plangebietes die Kartierein-
heit s32 fest und enthält Parabraunerde und Pseudogley-Parabraunerde. Der östliche Teil-
bereich (Waldbestand) besteht aus Pelosol-Braunerde aus Fließerden (Kartiereinheit s13). 

Das Plangebiet befindet sich nach den Daten der LUBW für die potenziell natürliche Vege-
tation innerhalb eines Gebietes des natürlichen Tannenvorkommens und innerhalb des Ve-
getationsgebietes „Buchenwälder mäßig basenreicher Standorte“, Untereinheit „Waldmeis-
ter-Buchenwälder“ (Mc). Unmittelbar östlich befindet sich das Vegetationsgebiet „Auenwäl-
der sowie Bergahorn- und Eschen-Feuchtwälder“ mit der Untereinheit „Grauenerlen-Auen-
wälder“ (E6). 

Flächennutzungen 

Das Plangebiet liegt im Außenbereich, angrenzend an den westlichen Siedlungsbereich 
des Ortsteils Mooshausen der Gemeinde Aitrach und wird derzeit intensiv landwirtschaftlich 
genutzt (Grünland/Maisacker). 

Schutzgut Mensch 
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Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Wohnnutzungen. Der Siedlungsbereich von 
Mooshausen (Wohnbebauung „Am Hopfenberg“) grenzt unmittelbar östlich an das Plange-
biet und liegt topographisch ca. 6-8 m tiefer als das Plangebiet. 

Im Plangebiet und dessen Umfeld sind Erholungsnutzungen (umliegende Waldgebiete) vor-
handen. 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Das Plangebiet umfasst eine land- und in den Randbereichen forstwirtschaftlich genutzte 
Fläche. In den Randbereichen sind Bestandsgehölze vorhanden. Der innere Bereich des 
Plangebietes, in welchem auch die PV-Anlage situiert werden soll, ist baum- und strauch-
frei.  

Der Wildtierkorridor „Rappen/Aichstetten (Riß-Aitrach-Platten) - Grafenberg/Kirchberg a. d. 
Iller (Holzstöcke)“ verläuft über den südwestlichen Teilbereich des Plangebietes.  

Das Vorkommen artenschutzrechtlich geschützter Arten ist aufgrund der bisherigen intensiv 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung des Plangebietes sowie die unmittelbar angrenzenden 
Waldgebiete aktuell nicht zu erwarten. Vorsorglich wurde im Rahmen der Bauleitplanung 
eine artenschutzrechtliche Relevanzbegehung durchgeführt und die Ergebnisse in die Bau-
leitplanung integriert. 

Schutzgut Boden/Fläche 

Das Plangebiet ist bislang unversiegelt. Durch die intensive landwirtschaftliche Grünland-
nutzung/Maisacker sind die natürlichen Funktionen der Böden mit geringer landwirtschaft-
licher Ertragsfähigkeit anthropogen beeinflusst. Es sind keine Altlasten oder sonstige Un-
tergrundverunreinigungen bekannt. 

Schutzgut Wasser 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich kein Trinkwasserschutzgebiet. Nördlich angren-
zend an die Kreisstraße K7927 befindet sich das Wasserschutzgebiet „WSG GESAMT IL-
LERTAL“ (Nr. 426145). 

Überschwemmungsgebiete sowie Hochwassergefahrenflächen HQ100 und HQextrem be-
treffen das Plangebiet nicht. Der Illerkanal verläuft rd. 500 m östlich des Plangebietes. 

Natürliche Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

Niederschlagswasser versickert bisher über die belebte Bodenzone. 

Schutzgut Klima und Luft 

Im Allgemeinen befindet sich Deutschland innerhalb des mitteleuropäischen Übergangs-
klimas. Hierbei wird das lokale Klima des Plangebietes durch die nahgelegenen Alpen be-
einflusst und führt zu deutlich erhöhten Niederschlägen im Vergleich zu entfernter gelege-
nen Gebieten. 

Die Hauptwindrichtung kommt aus Westen. Das Plangebiet liegt innerhalb des westlichen 
Teils des Illertals und ist somit von Talabwinden betroffen. Die interaktive Raumkarte des 
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Regionalplans Bodensee-Oberschwaben gibt für das Plangebiet eine Windrichtung aus 
Westen an, wobei die Luftmassen anschließend nach Norden abgeleitet werden. 

Des Weiteren befindet sich das Plangebiet in einem Gebiet mit Hangabwinden aus Westen. 

Die Flächen im Plangebiet dienen aufgrund der intensiv landwirtschaftlichen Nutzung 
(Grünland) als Kaltluftentstehungsgebiet mit entsprechender Bedeutung für und Auswir-
kung auf Landschaftshaushalt, Artenvielfalt sowie menschliche Gesundheit und Wohlbefin-
den. Aufgrund der topographischen Gegebenheiten des Plangebietes ist eine Abflussrich-
tung nach Nordosten in das Siedlungsgebiet von Mooshausen gegeben.  

Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Innerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde Aitrach befinden sich keine Landschafts-
schutzgebiete. 

Innerhalb des Geltungsbereiches sowie im unmittelbar angrenzenden Siedlungsumfeld 
sind keine Baudenkmäler, Bodendenkmäler, Ensembles oder landschaftsprägende Denk-
mäler kartiert. 

Das Plangebiet ist nach Südosten, Süden, Westen und Nordwesten durch dichten Waldbe-
stand abgeschirmt. Das Landschaftsbild ist aufgrund der nördlich verlaufenden Kreisstraße 
K7927 technisch vorbelastet. 

Schutzgut Sach- und Kulturgüter 

Unter Kultur- und Sachgüter werden neben historischen Kulturlandschaften, geschützte 
oder schützenswerte Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler sowie alle weiteren Objekte (ein-
schließlich ihres notwendigen Umgebungsbezuges) verstanden, die als kulturhistorisch be-
deutsam zu bezeichnen sind (§ 2 BWDSchG). 

Innerhalb des Geltungsbereiches sowie im unmittelbar angrenzenden Siedlungsumfeld 
sind keine Baudenkmäler, Bodendenkmäler, Ensembles oder landschaftsprägende Denk-
mäler kartiert.  

21.3 Voraussichtliche Entwicklung bei Nicht-Durchführung der Planung (Nullvari-
ante) 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass keine Änderung des Um-
weltzustandes gegenüber dem aktuellen Zustand stattfindet. 

21.4 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Nachfolgend wird eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes des Plange-
bietes für jedes einzelne Schutzgut abgegeben, das voraussichtlich beeinflusst wird. Im 
Rahmen der Prognose über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung werden die möglichen Auswirkungen während der Bau- und Be-
triebsphase des geplanten und möglichen Vorhabens in Bezug auf die Belange nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 a) bis i) BauGB beschrieben. Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt 
verbal argumentativ (geringe, mittlere, hohe Erheblichkeit). Die einzelnen baubedingten, 
anlagenbedingten und betriebsbedingten Wirkfaktoren inklusive der konkreten Auswirkun-
gen auf die einzelnen Schutzgüter werden in den nachfolgenden Kapiteln behandelt. 
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21.4.1 Umweltauswirkungen durch die PV-Anlage 

Die mit der vorliegenden Planung mögliche Entwicklung unterscheidet sich von der bishe-
rigen Nutzung durch die Errichtung von aufgeständerten Solarmodulen zur regenerativen 
Energiegewinnung.  

Nachfolgend werden mögliche Umweltauswirkungen der geplanten PV-Anlage aufgelistet. 

Generell sind durch die PV-Anlage folgende Umweltauswirkungen zu erwarten:  

• Entzug von Freifläche durch die baulichen Anlagen 

• Veränderung des Landschaftsbildes durch technische Überprägung  

• Veränderung der Standortverhältnisse unter anderem durch Bodenversiegelung in ge-
ringem Umfang und Überdeckung von Bodenoberfläche 

• mögliche Lichtreflexionen  

• mögliche Schallemissionen 

21.4.2 Umweltauswirkungen auf Schutzgüter 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Durch die Nutzung als Photovoltaik-Freiflächenanlage wird das Plangebiet technisch über-
prägt und es kommt zu einem Entzug von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen 
(Grünland) mit Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt. 
Die betroffenen Lebensräume haben insgesamt eine geringe Bedeutung für den Natur-
haushalt. Durch die Nutzungsänderung erfolgt eine Extensivierung der intensiven Grün-
landbewirtschaftung. Mit den im parallel aufgestellten Bebauungsplan festgesetzten Ein-
grünungsmaßnahmen wird zudem eine Strukturanreicherung der Feldflur geschaffen, 
wodurch die Ansiedlung neuer Arten und Lebensgemeinschaften gegenüber dem aktuellen 
Zustand positiv beeinflusst wird. 

Geschützte Biotope und Schutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind in-
nerhalb der Baugrenze nicht vorhanden. Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck von Na-
tura 2000-Gebieten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes werden bei der Planung be-
rücksichtigt. 

Es ist insgesamt nicht davon auszugehen, dass bei der Umsetzung des parallel aufgestell-
ten Bebauungsplans Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt werden. Unter Be-
rücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen ist keine Abwertung der naturschutzfachli-
chen und artenschutzrechtlichen Funktionalität des Plangebietes zu erwarten. 

Aufgrund des Verlaufs des Wildtierkorridors innerhalb des Plangebietes wird im Südwesten 
des Plangebietes ein Bereich für den Wildwechsel freigehalten und eine grasreiche, aus-
dauernde Ruderalvegetation in Form eines Klee- und Wildackers entwickelt.   

Unter Kap. 21.6.1 sind Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung nachteiliger Wirkun-
gen beschrieben. 

Der durch die Planung bedingte Eingriff in Naturhaushalt und Landschaftsbild ist gemäß 
§ 1a Abs. 3 BauGB auszugleichen. Die entsprechende Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist 
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Kap. 21.6.2 zu entnehmen. Der ermittelte Kompensationsbedarf wird durch Ausgleichs-
maßnahmen innerhalb des Plangebietes erfolgen.  

Mit den Eingrünungsmaßnahmen wird eine Strukturanreicherung der Feldflur erzielt, 
wodurch die Ansiedlung neuer Arten und Lebensgemeinschaften gegenüber dem aktuellen 
Zustand positiv beeinflusst werden kann. Mit einer geeigneten Gestaltung der Einfriedung 
(z. B. Verzicht auf Zaunsockel) und Offenhalten eines bodennahen Streifens bleibt die 
Durchgängigkeit des Plangebietes trotz Zaunanlage z. B. auch für Kleinsäuger erhalten. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: geringe Erheblichkeit 

Schutzgut Boden und Fläche 

Durch die Planung werden landwirtschaftlich benachteiligte Gebiete in Anspruch genom-
men. Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung sind die natürlichen Bodenfunk-
tionen anthropogen beeinflusst. Mit der Realisierung der Photovoltaikanlage gehen Boden-
funktionen in geringem Umfang verloren. Eine Versiegelung von Bodenoberfläche ist je-
doch ausschließlich auf die Grundfläche der Betriebsgebäude begrenzt, die übrigen Flä-
chen des Plangebietes werden von den auf Modulträgern montierten Solarmodulen ledig-
lich überdeckt. Die Verankerungen der Modulträger im Boden lassen sich nach Ablauf der 
Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage rückstandsfrei entfernen. 

Eine Erosionsgefährdung ist durch die PV-Anlage nicht zu erwarten. Die mit der PV-Nut-
zung einhergehende dauerhafte Grünlandnutzung der Fläche schafft gerade im Vergleich 
zu einer bisherigen Ackernutzung mit Mais eine ganzjährige und das Bodengefüge stabili-
sierende Vegetationsbedeckung. Die Flächen der einzelnen Module sind wiederum nicht 
so groß, als dadurch eine nennenswerte Niederschlagsmenge gesammelt würde, die dann 
durch verstärktes erosives Einwirken (Prall- und Platschwirkung) nach Abtropfen von der 
Modulunterkante zu negativen Effekten führen kann Bezüglich der Erosionsgefährdung der 
Hangbereiche im Plangebiet ergibt sich insgesamt ein positiver Effekt. Auch im Nahbereich 
zu der angrenzenden Wohnbebauung ist keine Erosionsgefährdung durch die PV-Anlage 
zu erwarten. Selbst wenn im Bereich der Abtropfkanten sich die Grünlandvegetation nur 
schütter entwickeln sollte, ist durch den festgesetzten Abstand der Baugrenze zur Grund-
stücksgrenze von 10 m ein ausreichender Abstand der PV-Module von der Wohnbebauung 
sichergestellt. In diesem 10 m Streifen kann sich die Grünlandvegetation ungehindert ent-
wickeln, zusätzliche Stabilität für den Boden wird durch die Anpflanzung einer zweireihigen 
Hecke benachbart zur Wohnbebauung erreicht. Einzelheiten hierzu können dem Kapitel 
„Bodenschutz“ entnommen werden.  

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Boden/Fläche: geringe Erheblichkeit 

Schutzgut Wasser 

Die Module werden aufgeständert, weswegen es durch die Photovoltaik-Anlage auf der 
Fläche des Plangebietes zu keiner Versiegelung kommt und gegenüber dem bisherigen 
Zustand zu keiner negativen Veränderung des Versickerungsverhaltens mit verringerter 
Grundwasserneubildung oder Erhöhung des Oberflächenabflusses kommt. Die Einbrin-
gung eines Lehmschlags in die Kabelgräben alle 25 m sichert zudem eine Reduzierung des 
Wasserzugs in diesen Gräben  
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Die mit der PV-Nutzung einhergehende dauerhafte Grünlandnutzung der Fläche schafft ge-
rade im Vergleich zu einer bisherigen Ackernutzung mit Mais eine ganzjährige und das 
Bodengefüge stabilisierende Vegetationsbedeckung. Die Flächen der einzelnen Module 
sind wiederum nicht so groß, als dadurch eine nennenswerte Niederschlagsmenge gesam-
melt würde, die dann durch verstärktes erosives Einwirken (Prall- und Platschwirkung) nach 
Abtropfen von der Modulunterkante zu negativen Effekten führen kann. 

Durch die Festsetzung einer Modulunterkante ist die PV-Anlage unempfindlich gegenüber 
evtl. bei Starkregenereignissen auftretenden Überflutungen. Durch die Verankerung der 
Modultische mittels Ramm- oder Drehfundamenten wird nicht in das Grundwasser einge-
griffen. 

Eine stoffliche Belastung von Niederschlagswasser durch den Betrieb der Photovoltaik-
Freiflächenanlage ist nicht zu erwarten. Eine Belastung wird zusätzlich durch die Beschrän-
kung der Modulreinigung mit Wasser ohne Zusätze ausgeschlossen. 

Durch den Ausschluss des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln wird gegen-
über der bisherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung eine Verringerung der Grund-
wasserbelastung mit entsprechenden Stoffen erreicht. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Wasser: positiv 

Schutzgut Klima und Luft 

Beim Plangebiet handelt es sich um eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche. Ge-
genüber der bisherigen Nutzung kommt es bei Realisierung der PV-Anlage durch die Über-
deckung der Flächen des Plangebietes mit Solarmodulen zu kleinklimatischen Veränderun-
gen der Standortverhältnisse. Diese äußern sich in vom Sonnenlauf abhängigen unter-
schiedlichen Bodenerwärmungen und verschatteten Bereichen, bleiben jedoch auf den Be-
reich der mit Solarmodulen überstellten Flächen beschränkt. Zwar wird die klimatische 
Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet durch die geringere Albedo der Module geringfügig 
beeinträchtigt, weitreichende nachteilige Auswirkungen auf das Kleinklima (Wärmeinselef-
fekt) sind jedoch nicht zu erwarten. Luftaustauschbahnen werden nur in geringem Maße 
beeinflusst. 

Die PV-Anlage arbeitet emissionsfrei. Gegenüber der bisherigen Nutzung treten keine Ver-
änderungen in der Immissionsbelastung des Plangebietes und seiner Umgebung auf. 

Durch die CO2-Einsparung bei der Energiegewinnung stellt die PV-Anlage einen Beitrag 
zum Klimaschutz dar. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Klima und Luft: gering erheblich 

Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Die als Grünland genutzte Fläche wird durch die Photovoltaik-Freiflächenanlage großflä-
chig überdeckt und technisch überprägt. Die Einsehbarkeit des Plangebietes ist aufgrund 
des Standorts umgeben von dichtem Waldbestand bzw. durch die topographisch erhöhte 
Lage stark eingeschränkt. Dadurch sind Reflexionen insbesondere in Siedlungsbereichen 
und an Straßen weitgehend ausgeschlossen. Die landschaftswirksamen Auswirkungen 
werden durch die Begrenzung der Höhe baulicher Anlagen im parallel aufgestellten 
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Bebauungsplan minimiert. Auch durch die Eingrünung an der Nordostseite werden die Aus-
wirkungen der baulichen Anlagen auf das Landschaftsbild reduziert. 

Durch die Anordnung der PV-Anlage im Bereich abschirmendender Waldbestände werden 
frei einsehbare Bereiche freigehalten. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Orts- und Landschaftsbild: gering erheblich 

Schutzgut Mensch/menschliche Gesundheit  

Die Solarmodule der PV-Anlage arbeiten schallemissionsfrei. Für in PV-Anlagen zum Ein-
satz kommende Zentralwechselrichter liegen Schalldruckmessungen vor, in denen nach-
gewiesen ist, dass im Nennbetrieb (alle Lüfter laufen auf Maximaldrehzahl) die Richtwerte 
der einschlägigen VDI-Richtlinie und der TA Lärm für Reine Wohngebiete bereits bei 100 
m Entfernung unterschritten werden. Vorliegend werden Stringwechselrichter verwendet, 
die deutlich leiser sind, da i. d. R. keine Lüfter erforderlich sind.  

Nachts arbeiten die Wechselrichter mangels Sonnenlichtes nicht. Die schallemittierenden 
Wechselrichter und Trafos sind schallabsorbierend verkleidet (Stringwechselrichter) oder 
eingehaust (Zentralwechselrichter). Wegen der Entfernung zur nächstgelegenen Wohnnut-
zung werden die maßgeblichen schalltechnischen Orientierungswerte sicher eingehalten. 
Schallimmissionen außerhalb des Plangebietes sind nicht zu erwarten. Sonstige zusätzli-
che nutzungs- und verkehrsbedingte Schallemissionen (z. B. durch Instandhaltungsmaß-
nahmen) sind unerheblich. 

Blendwirkungen durch Reflexionen auf den Solarmodulen können grundsätzlich nicht aus-
geschlossen werden. Aufgrund der topographischen Situation des Plangebietes, der Mo-
dulausrichtung nach Süden, der abschirmenden Waldgebiete sowie der Eingrünung im 
Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplans sind Blendwirkungen auf Siedlungsbe-
reiche jedoch unwahrscheinlich. 

Die Zugänglichkeit des umliegenden Erholungswaldes bleibt erhalten. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Mensch/menschliche Gesundheit: unerheblich 

Schutzgut Sach- und Kulturgüter 

Bei Bodeneingriffen wird auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von Bodendenk-
mälern nach § 20 des Denkmalschutzgesetzes der Landesnorm Baden-Württemberg 
(BWDSchG) hingewiesen. 

§ 2 Abs. 1 BWDSchG: Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen entdeckt, 
von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen 
oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht, hat dies unverzüg-
lich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die Fund-
stelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zu-
stand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn damit unverhältnismäßig hohe 
Kosten oder Nachteile verbunden sind und die Denkmalschutzbehörde es ablehnt, hierfür 
Ersatz zu leisten. 
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§ 2 Abs. 2 BWDSchG: Das Landesamt für Denkmalpflege und seine Beauftragten sind be-
rechtigt, den Fund auszuwerten und, soweit es sich um bewegliche Kulturdenkmale han-
delt, zu bergen und zur wissenschaftlichen Bearbeitung in Besitz zu nehmen. 

§ 2 Abs. 3 BWDSchG: Die Gemeinden sind verpflichtet, die ihnen bekanntwerdenden 
Funde unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege mitzuteilen. 

Da sich im Plangebiet und dessen näherer Umgebung keine Bau- oder Bodendenkmale 
befinden, sind durch die Planung keine Umweltauswirkungen auf Sach- und Kulturgüter zu 
erwarten. 

Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter: unerheblich. 

21.4.3 Beschreibung und Bewertung der baubedingten und betriebsbedingten Auswirkun-
gen 

Baubedingte Auswirkungen 

• Im Rahmen der Baumaßnahmen können bislang nicht versiegelte Flächen des Plan-
gebietes vorübergehend als Arbeits- oder Lagerflächen für den Baubetrieb in Anspruch 
genommen werden. Innerhalb dieser Flächen kann es zu Bodenverdichtungen, Fahr-
schäden oder Verletzungen der oberen Bodenschichten durch schwere Baumaschinen 
kommen. Temporäre Lagerflächen werden sich auf die Zwischenlagerung der Modul-
ständer beschränken. Eine Zwischenlagerung der großformatigen PV-Module ist auf-
grund der Diebstahlgefahr nicht zu erwarten. 

• Durch den allgemeinen Baustellenbetrieb mit Baufahrzeugen und Baumaschinen kön-
nen sich während der Bauzeit Lärm- und Erschütterungswirkungen einstellen. Diese 
Immissionswirkungen sind auf die üblicherweise kurze Bauphase des Solarparks be-
schränkt. 

• Der Betrieb von Baumaschinen und Baufahrzeugen ist mit einem Ausstoß von Luft-
schadstoffen verbunden. Auch dieser beschränkt sich jedoch auf die reine Bauphase 
des Solarparks. 

• Der Baustellenbetrieb ist mit einem Anfall von Abfällen verbunden. Es handelt sich hier-
bei im Wesentlichen um Bau- und Verpackungsmaterialien in einem der Baumaß-
nahme entsprechenden Umfang. Eine ordnungsgemäße Entsorgung dieser Abfälle vo-
rausgesetzt, sind die Auswirkungen vernachlässigbar. Bei unvorhergesehenen Unfäl-
len oder Havariefällen (Leckagen etc.) an Baumaschinen oder -fahrzeugen können sich 
nachhaltige Auswirkungen auf einige Schutzgüter einstellen. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass der Baustellenbetrieb einen nur geringen Geräteeinsatz erfordert. 

• Bei Vorhandensein lokaler anthropogener Auffüllungen kann bei Baumaßnahmen das 
Auftreten von unvorhergesehenen Altlasten/Belastungen nicht ausgeschlossen wer-
den.  

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

• Der Betrieb des Solarparks führt zu keinen nennenswerten Lärmimmissionen im Um-
feld. Verkehrsbedingte Abgasimmissionen treten nur während der regelmäßig erforder-
lichen Kontrollfahrten zum Solarpark auf und sind in ihrer Größenordnung vernachläs-
sigbar. 
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• Der Betrieb des Solarparks ist nicht mit dem Anfall von Abwasser und Abfällen verbun-
den. Evtl. auftretende Unfälle oder Havariefälle führen zu keinen nachteiligen Auswir-
kungen auf die Schutzgüter. 

Der Betrieb des Solarparks ist mit keinem besonderen Gefährdungspotential verbun-
den. Im Falle eines Brandereignisses können mit den getroffenen Brandschutzmaßnah-
men (zum Beispiel Aufstellflächen für die Feuerwehr) nachteilige Auswirkungen eines 
derartigen Ereignisses minimiert werden. 

21.5 Kumulative Auswirkungen  

Kumulative Effekte der Umweltauswirkungen (Summationswirkung) 

Die Umweltauswirkungen der Planung sind in den vorangehenden Kapiteln schutzgutbezo-
gen sowie bau- und betriebsbedingt analysiert. Unter bestimmten Bedingungen kann es zu 
Summationswirkungen kommen, sodass insgesamt eine höhere Gesamtbeeinträchtigung 
anzunehmen ist als die jeweilige Einzelbeeinträchtigung. Auch unter Berücksichtigung der 
Summenwirkung (Wechselwirkung) aller beschriebenen Beeinträchtigungsfaktoren werden 
unter Berücksichtigung der Nutzungs- und Schutzkriterien im Plangebiet nach derzeitigem 
Kenntnisstand keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen prognostiziert, die über 
die vorgenannten Wirkungen hinaus gehen. 

Kumulationswirkung mit anderen Vorhaben und Plänen 

Zu den Wechselwirkungen der planungsbedingten Umweltauswirkungen können auch an-
dere Vorhaben und Pläne im Zusammenwirken mit der vorliegenden Planung durch kumu-
lative Wirkungen zur erheblichen nachteiligen Umweltauswirkung führen. Maßgeblich ist 
hier ein gemeinsamer Einwirkungsbereich. 

Planungen oder Projekte jeglicher Art sind im Plangebiet und dessen maßgeblichem Um-
feld aktuell nicht bekannt, die im Zusammenwirken mit der vorliegenden Planung zu einer 
Summation von nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen führen könnten. 

21.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

Bei erheblichen Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild ist die naturschutzrechtli-
che Eingriffsregelung anzuwenden. Danach sind vermeidbare Beeinträchtigungen zu un-
terlassen und unvermeidbare Beeinträchtigungen auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) 
oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen können somit dazu beitragen, Beeinträchtigungen von Naturhaus-
halt und Landschaftspflege zu vermeiden, zu verhindern und zu verringern. Grundsätzlich 
haben solche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Vorrang vor Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen. 

Ein Eingriff ist ausgeglichen, wenn nach seiner Beendigung keine erhebliche oder nachhal-
tige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes zurückbleibt und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. 

Die entsprechenden Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen bzw. Ausgleichs-/Ersatz-
maßnahmen werden nachfolgend schutzgutspezifisch dargestellt. 
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21.6.1 Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen 

Durch folgende Maßnahmen (z. B. als Festsetzung im Bebauungsplan) können planungs-
bedingte Eingriffe vermieden bzw. unvermeidbare Eingriffe minimiert werden.  

Schutzgut Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

Tiere, Pflanzen und bi-
ologische Vielfalt 

• Festsetzung eines extensiv genutzten Grünlandstandortes 
im gesamten bebaubaren Gebiet  

• Festsetzung eines Klee- und Wildackers in den Randberei-
chen und Wildwechselflächen. 

• Eingrünung der Photovoltaikanlage durch Anpflanzung von 
einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen 

• Pflanzgebote (Minderung von Störwirkungen auf angren-
zende Flächen) 

• Verzicht auf Zaunsockel bei Einfriedungen und Offenhalten 
eines mindestens 20 cm breiten Spaltes zwischen Gelän-
deoberkante und Zaununterkante (Sicherung der Durch-
wanderbarkeit, insbesondere für Kleinsäuger und Amphi-
bien) 

• Gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ist es verboten, in der Zeit 
vom 01.03. bis 30.09. außerhalb des Waldes vorkom-
mende Bäume, Sträucher oder andere Gehölze zu roden. 
Notwendige Gehölzbeseitigungen sowie die Baufeldräu-
mung müssen daher außerhalb der Brutzeit von Vögeln 
zwischen dem 01.10. und dem 28.02. des jeweiligen Jah-
res erfolgen. 

• Um den Kronen- und Wurzelbereich vorhandener Bäume 
nicht zu beschädigen und den Gehölzbestand bestmöglich 
zu schützen, sollten alle baulichen Maßnahmen gemäß 
DIN 18920 "Landschaftsbau-Schutz von Bäumen, Pflanz-
beständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" 
sowie RAS-LP4 "Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil 
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Ve-
getationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen" 
durchgeführt werden. 

• Die große Eiche im Norden des Plangebietes ist zu erhal-
ten, da sie potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
von zweigbrütenden Vogelarten darstellt. Ein Eingriff in den 
Wurzelraum der Eiche sollte unterbleiben. 

• Um Störungen durch die Bauphasen für am Waldrand brü-
tende Vögel, als auch für den störungssensiblen Mäuse-
bussard – Horst in unmittelbarer Nähe ist nicht auszu-
schließen - zu vermeiden, wird eine Bauzeitenregelung 
festgesetzt. Bauzeiten dürfen nicht während der Hauptbrut-
zeit zwischen Mitte März – Anfang Juli stattfinden.  

• Verwendung antireflexbeschichteter Solarmodule (Bre-
chungsindex von <= 1,26) 
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Schutzgut Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

Boden / Fläche • Begrenzung überbaubarer Fläche durch Begrenzung der 
maximalen Grundfläche für Betriebsgebäude 

• Verringerung der Versiegelung durch aufgeständerte Bau-
weise mit Ramm- oder Drehfundamenten  

• Verbot des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln 

• Um eine Belastung des Bodens/des Grundwassers zu ver-
hindern, sind Rammpfosten mit einer hohen Korrosionsbe-
ständigkeit (z.B. Zinkmagnesium-Beschichtung) zu ver-
wenden. 

• Bei allen Erdarbeiten, insbesondere beim Anlegen der Lei-
tungsgräben beim Um- oder Zwischenlagern sind Verdich-
tungen, Vernässungen und sonstige nachteilige Auswir-
kungen auf den Boden durch geeignete Maßnahmen zu 
vermeiden oder wirksam zu vermindern. 

• Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist ein Bo-
denschutzkonzept nach DIN 19639 vorzulegen. 

• Die erforderlichen Kabelgräben sind alle 25 m mit einem 
Lehmschlag zu versehen. 

Wasser • Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch 
aufgeständerte Bauweise mit Ramm- oder Drehfundamen-
ten  

• Verbot des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmit-
teln 

• Zur Vermeidung von belasteten Wassereinträgen durch 
ausschließliche Verwendung von Wasser zur Reinigung 
der Module 

Klima und Luft • Pflanzgebote 

• Festsetzung einer extensiven Grünfläche innerhalb der 
Baugrenze sowie eines Klee- und Wildackers außerhalb 
der Baugrenze (Reduzierung des Wärmeinseleffekts) 

Landschaft • Minimierung von Sichtwirkungen durch Standortwahl inner-
halb Waldgebiete 

• Beschränkung der Höhen von Solarmodulen und Betriebs-
gebäuden 

• Pflanzgebote 

• Eingrünung des Plangebietes durch Anpflanzung von 
standortheimischen Sträuchern zur Einbindung in die 
Landschaft 

Mensch/menschliche 
Gesundheit 

• Verwendung eines topographisch höhergelegenen Gebie-
tes 

• Erholungsgebiete bleiben frei zugänglich 

Sach- und Kulturgüter • Hinweise zum Denkmalschutz 
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Der unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen verbleibende 
Eingriff in Naturhaushalt und Landschaftsbild muss durch geeignete Ausgleichsmaßnah-
men im Plangebiet kompensiert werden. 

21.6.2 Naturschutzrechtliche Ausgleichsregelung  

Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich zu erwartender 
Eingriffe in Natur und Landschaft bei der bauleitplanerischen Abwägung besonders zu be-
rücksichtigen. 

Bilanzierung Ökokonto-Maßnahmen 

Die vorgesehene Fläche liegt südwestlich von Mooshausen und besitzt eine Größe von ca. 
109.728 m². Für die Bilanzierung wird als Ausgangszustand eine „Fettwiese mittlerer Stand-
orte“ angenommen, welche aufgrund der artenärmeren Ausprägung mit 8 ÖP bewertet wird. 
Gemäß LRGB (online Abfrage im Mai 2023) kann der Boden als „Parabraunerde und Pseu-
dogley-Parabraunerde aus Fließerden und Schwemmsedimenten“ bezeichnet werden mit 
einem Gesamtbiotopwert von 9,332. Dadurch ergibt sich für den Bestand ein Wert von 
insgesamt 1.901.806 ÖP (s. Tabelle unten). Für die Trafostation wird im Zuge der Planung 
eine maximal zulässige Fläche von 50 m² angenommen. Der Boden unter versiegelten Flä-
chen besitzt eine Wertigkeit von 0 ÖP, da er keine Funktionserfüllung besitzt. Unter den 
PV-Modulen sowie auf der privaten Grünfläche, mit Ausnahme des Wildtierkorridors, ist ein 
artenärmeres Grünland zu erwarten, welches in der Bilanzierung als grasreiche, ausdau-
ernde Ruderalvegetation aufgeführt wird (Biotopnutzungstyp 35.64). Im Bereich des Wild-
tierkorridors ist die Ansaat eines Klee- und Wildackers vorgesehen, welcher aufgrund ar-
tenärmerer Ausprägung mit 10 ÖP bewertet wird. Gemäß Stellungnahme des Landratsam-
tes Ravensburg ist auf die Wertigkeit des Bodens innerhalb der Baugrenze aufgrund von 
baubedingten, irreversiblen Beeinträchtigungen ein Abschlag von 10 % anzusetzen. Unter 
Berücksichtigung dieses Abschlags ergibt sich für die Planung ein Wert von 1.906.629 ÖP. 
Aus der Differenz lässt sich ein Mehrwert von 4.823 ÖP berechnen. Somit ist kein weiterer 
Ausgleich erforderlich. 

 
ÖKVO-
Nr. 

Biotoptyp 
Fläche 
[m2] 

Grund-
wert 

Bio-
topwert 

Bilanz-
wert 

10 % Ab-
schlag 

Bestand       

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 109.728 13 8 877.824  

s32 

Parabraunerde und Pseu-
dogley-Parabraunerde aus 
Fließerden und 
Schwemmsedimenten 

109.728 2,333*) 9,332 1.023.982  

Summe     1.901.806  

Planung       

60.10 Trafostation 50 1 1 50  

s32 

Parabraunerde und Pseu-
dogley-Parabraunerde aus 
Fließerden und 
Schwemmsedimenten 

50 0 0 0 0 

35.64 
Grasreiche ausdauernde Ru-
deralvegetation (unter Modu-
len) 

62.105 11 8 496.840  
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ÖKVO-
Nr. 

Biotoptyp 
Fläche 
[m2] 

Grund-
wert 

Bio-
topwert 

Bilanz-
wert 

10 % Ab-
schlag 

S32 

Parabraunerde und Pseu-
dogley-Parabraunerde aus 
Fließerden und 
Schwemmsedimenten (Bo-
den unter den Modulen) 

62.105 2,333*) 9,332 579.564 521.607 

35.64 
Grasreiche ausdauernde Ru-
deralvegetation (private 
Grünfläche) 

19.144 11 8 153.152  

35.60 
Pionier- und Ruderalvegeta-
tion (Wildacker) 

26.732 11 10 267.320  

41.22 
Feldhecke mittlerer Stand-
orte 

1.697 17 14 23.758  

s32 

Parabraunerde und Pseu-
dogley-Parabraunerde aus 
Fließerden und 
Schwemmsedimenten (Bo-
den private Grünfläche u. 
Eingrünung) 

47.573 2,333*) 9,332 443.951  

Summe     1.964.635 1.906.629 

Differenz (Planung – Bestand)     4.823 

 

*) Mittelwert der Bewertungsklasse für Bodenfunktionen. Die einzelnen Ziffern entsprechen jeweils einer der 
Bodenfunktionen „Natürliche Bodenfruchtbarkeit“, „Ausgleichskörper im Wasserkreislauf“ und „Filter und Puffer 
für Schadstoffe“. 

21.7 Planungsalternativen 

Mit der Nutzung von landwirtschaftlich benachteiligten Flächen werden förderfähige Flä-
chen im Sinne des EEG genutzt.  

Planungsalternativen innerhalb des Plangebietes bestehen nur in eingeschränktem Um-
fang und beschränken sich auf unterschiedliche Abgrenzungen der Solarmodulflächen. Un-
terschiede in den Umweltauswirkungen der Planung ergeben sich dadurch nicht.  

Die unter Kapitel 21.4 genannten Umweltauswirkungen würden in ähnlicher Art und Weise 
auch an anderen Standorten zum Tragen kommen und sind am gewählten Standort durch 
Vorbelastungen verhältnismäßig niedrig. 

Weitere Gründe hierfür sind im Kapitel Standortbegründung erläutert. 

21.8 Voraussichtliche Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, 
die bei schweren Unfällen und Katastrophen zu erwarten sind 

Durch die beabsichtigten Vorhaben lassen sich keine gemäß Bundesimmissionsschutzge-
setz genehmigungspflichtigen Vorhaben festhalten, die unter die erweiterten Pflichten der 
Störfallverordnung fallen. Auch im näheren Umfeld sind keine entsprechenden Vorhaben 
vorhanden. Gemäß § 50 BImSchG sind schwere Unfälle im Sinne des Art. 3 Nr. 13 der 
Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen nicht zu erwarten. 
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21.9 Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten  

Die vorliegende Umweltprüfung orientiert sich methodisch an fachgesetzlichen Vorgaben 
und Standards sowie an sonstigen fachlichen Vorgaben. Die Bestandaufnahme der um-
weltrelevanten Schutzgüter erfolgte auf der Grundlage der Daten des Flächennutzungspla-
nes sowie der angrenzenden rechtskräftigen Bebauungspläne, der Erkenntnisse im Zuge 
der Ausarbeitung des vorliegenden Bebauungsplanes, sowie der Literatur übergeordneter 
Planungsvorgaben wie z.B. das LEP, RP, etc. 

Folgende Unterlagen wurden für den Umweltbericht herangezogen: 

• Bundesamt für Naturschutz 

• Geoportal Baden-Württemberg 

• Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 

• Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

• Daten- und Kartendienst der LUBW 

• LGRBwissen 

• LGRB-Kartendienst 

• Infodienst Landwirtschaft – Ernährung – ländlicher Raum 

• Natura 2000 Network Viewer 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

• Rechtswirksamer Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Leutkirch/Aichstetten/Aitrach 

• Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg (LEP) 

• Regionalplan der Region Bodensee-Oberschwaben 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ mit einer dreistufigen 
Unterscheidung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen (gering, mittel und hoch). Hin-
weise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben ergeben sich aus dem 
textlichen Zusammenhang. Im Verfahren werden aus der Beteiligung von Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange die eingegangenen Stellungnahmen herangezogen. 
Grundlage der vorliegenden Umweltprüfung ist der vorliegende Bebauungsplan. 

21.10 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Das Monitoring soll die Überwachung der erheblichen und insbesondere unvorhergesehe-
nen Auswirkungen der Planung auf die Umwelt sicherstellen. Unvorhergesehene negative 
Auswirkungen sollen dadurch frühzeitig ermittelt werden können, um der Gemeinde Aitrach 
die Möglichkeit zu verschaffen, geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Die Zuständig-
keit für das Monitoring liegt bei der Gemeinde. 

Gemäß § 4c BauGB wird die Gemeinde Aitrach anhand der folgenden Maßnahmen die 
Wirksamkeit der festgesetzten Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnah-
men bei Durchführung des Bebauungsplanes überwachen: 
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• Überprüfung der Herstellung der Ausgleichs- und Eingrünungsmaßnahmen spätestens 
1 Jahr nach Inbetriebnahme der PV-Anlage, danach alle 2 Jahre Überprüfung der Ein-
haltung von Nutzungs- und Pflegebestimmungen. 

• Überprüfung der Herstellung des extensiven Grünlands auf der Betriebsfläche sowie 
des Klee-/Wildackers in den Randbereichen spätestens 1 Jahr nach Inbetriebnahme 
der PV-Anlage, danach alle 2 Jahre Überprüfung der Einhaltung von Nutzungs- und 
Pflegebestimmungen 

Um die Gemeinde bei dieser Überwachung zu unterstützen, unterrichten nach § 4 Abs. 3 
BauGB die Behörden die Gemeinde über ihnen nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens 
bekannt gewordene, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die 
Umwelt. Die Gemeinde hingegen wird von sich aus nach Fertigstellung der Maßnahme die 
Anlage beobachten. Die Kostentragungspflicht für die Monitoringmaßnahmen wird im Rah-
men des Durchführungsvertrages auf den Vorhabenträger übertragen.  

21.11 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Aitrach plant die Ausweisung eines Sondergebiets Photovoltaik auf einer 
landwirtschaftlich benachteiligten als Grünland genutzten Fläche, westlich des Siedlungs-
bereiches „Am Hopfenberg“. 

Um den zu erwartenden Eingriff beurteilen zu können, wurden die voraussichtlichen, erheb-
lichen Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter Mensch, Tiere 
und Pflanzen einschließlich biologischer Vielfalt, Boden/Fläche, Wasser, Luft/Klima, Land-
schaft, Kultur- und sonstige Sachgüter inkl. Wechselwirkungen im Vergleich zu der bisheri-
gen Nutzung betrachtet und bewertet. 

Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind nachfolgend tabellarisch aufgelistet. 

Schutzgut Erheblichkeit 

Mensch unerheblich 

Tiere und Pflanzen gering erheblich  

Boden/Fläche gering erheblich 

Wasser positiv 

Klima/Luft gering erheblich 

Landschaft gering erheblich 

Kultur- und Sachgüter unerheblich 

Im Zuge der beabsichtigten Planung stehen nach der vorgelegten Prüfung an ausgewähl-
tem Standort sowie in aktuell geplanter Weise keine Ziele und Grundsätze der übergeord-
neten Planungen sowie wesentliche Umweltbelange entgegen. 

Unter Berücksichtigung geeigneter Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie von 
Kompensationsmaßnahmen ist davon auszugehen, dass Umweltauswirkungen der Pla-
nung zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter führen. 
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22 Planungsstatistik 

Geltungsbereich 109.728 m² 100,0 % 

Sondergebiet Photovoltaik 62.155 m²   56,6 % 

max. überbaubare Grundstücksfläche 62.155 m² 56,6 % 

Private Grünfläche  47.573 m² 43,4 % 

Eingrünung 968 m² 0,9 % 

23 Beteiligte Behörden/Sonstige Träger öffentlicher Belange 

1 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Baurecht 
2 Deutsche Telekom Technik GmbH, PTI 32, Donaueschingen 
3 Die Autobahn GmbH des Bundes 
4 Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart 
5 Gemeinde Aichstetten 
6 Gemeinde Lautrach 
7 Gemeinde Rot a. d. Rot 
8 Gemeinde Tannheim 
9 Landesbauernverband Baden-Württemberg e.V. 
10 Landesjagdverband Baden-Württemberg e.V., Stuttgart 
11 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 
12 Landratsamt Ravensburg, Forstamt 
13 Landratsamt Ravensburg, Landwirtschaftsamt 
14 Landratsamt Ravensburg, SG 1 Bauleitplanung, Klimaschutz, Erneuerbare Energien 
15 Landratsamt Ravensburg, SG 3 Naturschutz 
16 Landratsamt Ravensburg, SG 4 Oberflächengewässer 
17 Landratsamt Ravensburg, SG 5 Gewerbeaufsichtsamt 
18 Landratsamt Ravensburg, SG 6 Gewerbeabwasser, Abfall und Immissionsschutz, 

Gewässerschutz 
19 Landratsamt Ravensburg, SG 7 Altlasten, Bodenschutz, Abbauvorhaben 
20 Landratsamt Ravensburg, SG 8 Gewässerschutz, Abbauvorhaben 
21 Landratsamt Ravensburg, Straßenamt 
22 Landratsamt Ravensburg, Vermessungs- und Flurneuordnungsamt 
23 NABU, Bezirksgeschäftsstelle Allgäu-Donau-Oberschwaben 
24 NABU, Landesgeschäftsstelle Stuttgart 
25 Netze BW GmbH, Regionalzentrum Oberschwaben 
26 Regierung von Oberbayern, Luftamt Süd 
27 Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 8 Forstdirektion 
28 Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Ba-

den-Württemberg 
29 Regierungspräsidium Stuttgart, Ref. 84 – Denkmalpflege 
30 Regierungspräsidium Tübingen, Referat 21 – Bauleitplanung 
31 Regionalverband Bodensee-Oberschwaben  
32 Stadt Bad Wurzach 
33 Stadt Memmingen 
34 Stadtwerke Memmingen, Betriebsführung Wasserversorgung Aitrach 
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24 Bestandteile des Bebauungsplanes 

Teil A: Entwurf Planzeichnung des Bebauungsplans i. d. F. vom 18. Dezember 2023 

Teil B: Entwurf Textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften i. d. F. vom  
  18. Dezember 2023 

Teil C: Entwurf Begründung und Umweltbericht Bebauungsplan i. d. F. vom 18. De-
zember 2023 

Teil D: Entwurf Vorhaben- und Erschließungsplan i. d. F. vom 18. Dezember 2023 

Teil E: Entwurf Planzeichnung Nachfolgenutzung i. d. F. vom 18. Dezember 2023 

25 Anlage 

1) Gutachten zur Ermittlung der erforderlichen Rammtiefe für Stahlprofile als Gründungs-
elemente, ConSoGeol GmbH & Co. KG, 07.11.2023 inklusive Darstellung Risikoberei-
che 

2) Artenschutzrechtlicher Kurzbericht, Sieber Consult GmbH, 26.06.2023 

26 Verfasser 

Team Raumordnungsplanung 

Krumbach, 18. Dezember 2023 

 Bearbeiterin: 

Dipl.-Geogr. Peter Wolpert Kathrin Müller (Volljuristin) 

Aitrach, den ........................ 

..................................................... 
Unterschrift Bürgermeister 

 


